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Bericht zum
Grundstücksmarkt
Wie hat sich Dresdens Immobilienmarkt
entwickelt? Was kosteten Eigenheime,
Bauplätze und Eigentumswohnun-
gen? Der Gutachterausschuss zur Er-
mittlung von Grundstückswerten legt
den Grundstücksmarktbericht Dres-
den für den Berichtszeitraum 2004
vor.  Seite 5

Dank an Ortsamtsleiter
Oberbürgermeister Ingolf Roßberg ver-
abschiedete den Ortsamtsleiter von
Dresden-Neustadt, Dr. Manfred Künzel
in den Ruhestand und dankte ihm für
seine Arbeit. In einem Interview blickt
Dr. Künzel zurück.   Seite 3

Information
des Verlages
Künftig finden Sie die neue Zeitung
„Dresdner Nachrichten“ als Beilage im
Amtsblatt. Weiterhin wollen wir Ihnen
aber die gewohnten und auch neue In-
formationen bieten. Wir hoffen, Ihnen
mit der veränderten Form, den Inhalt
besser vermitteln zu können.

Das nächste Dresdner AmtsblattDas nächste Dresdner AmtsblattDas nächste Dresdner AmtsblattDas nächste Dresdner AmtsblattDas nächste Dresdner Amtsblatt
Liebe Leserinnen und Leser, die nächs-
te Ausgabe des Dresdner Amtsblattes
erscheint wegen des Feiertages am
Freitag, 20. Mai.

Geschichte.  Geschichte.  Geschichte.  Geschichte.  Geschichte.  Markt für Verkehrsge-
schichte im Stadtarchiv   Seite 2

Künstleraustausch.Künstleraustausch.Künstleraustausch.Künstleraustausch.Künstleraustausch. Grafikwerkstatt in
Cleveland  Seite 4

StadtraStadtraStadtraStadtraStadtrat .t .t .t .t .     Tagesordnung am 19. und
20. Mai   Seite 9

Satzungen.Satzungen.Satzungen.Satzungen.Satzungen.
Abfallwirtschaftsgebührensatzung

 Seite 12
Änderung der Sanierungssatzung Hecht-
viertel   Seite 16

Die Musikfestspiele vom 13. bis 29. Mai
präsentieren internationale Stars und
Ensembles. Unter dem Thema „Lust
am Fremden“ können die Dresdner und
Gäste der Stadt Einflüssen und Anre-
gungen nachspüren, die das künstle-
rische und kulturelle Leben beeinflusst
haben. Als europäische Gaststadt ist
Lissabon in Dresden präsent. Zu den
Festspielen kommt unter anderem das
Gulbenkian-Ballett und Madredeus aus

Portugal an die Elbe. Neben dem Leip-
ziger Gewandhausorchester unter Her-
bert Blomstedt sowie der Kioi-Sinfo-
nietta aus Tokyo sorgen eine „Afrikani-
sche Nacht“ sowie „Indonesische Hof-
tänze“ für weitere Internationalität. Gen-
reübergreifend gibt es an über 30 Or-
ten Veranstaltungen – von der Sem-
peroper bis Schloss Pillnitz, vom Meiß-
ner Dom über Dorfkirchen mit Silber-
mann-Orgeln und im Freien.  Seite 2

 P P P P Peking-Opereking-Opereking-Opereking-Opereking-Oper..... Die volkstümlich-roman-
tische Peking-Oper „Die Nachtigall“ von
Karsten Gundermann zählt zu den Höhe-
punkten. Sie ist am 26. Mai, 20 Uhr im
Alten Schlachthof zu erleben. Karten für
15 und 25 Euro sind noch erhältlich. Das
Werk des Dresdner Komponisten nach ei-
nem Märchen von Hans Christian Ander-
sen wurde 1993 uraufgeführt und ist erst
zum zweiten Mal außerhalb Chinas zu er-
leben. Foto: Dresdner Musikfestspiele

„Lust am Fremden“
Musikfestspiele vom 13. bis 29. Mai an 30 Orten in und um Dresden

Organisationskomitee
für Schacholympiade
Oberbürgermeister Ingolf Roßberg be-
rief die Mitglieder für das Organisations-
komitee der Schacholympiade Dresden
2008. Den Vorsitz übernahm Dr. Dirk
Jordan.   Seite 2

Neue Container jetzt
unterirdisch
In Löbtau und Neustadt nahm die Stadt
neue unterirdische Containerstandorte
in Betrieb. Insgesamt gibt es jetzt 20
solcher Anlagen  im Stadtgebiet.

 Seite 4

Wahl von
Friedensrichtern
Die Landeshauptstadt Dresden sucht
Friedensrichter und Protokollführer für
die Schiedsstellen der Stadt. Interes-
sierte können sich bis 9. Juni 2005 be-
werben.   Seite 11
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Der Oberbürgermeister
gratuliert

zum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstagzum 101. Geburtstag
am 15. Maiam 15. Maiam 15. Maiam 15. Maiam 15. Mai
Eleonora Schwanke, Neustadt

zum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstagzum 90. Geburtstag
am 13. Maiam 13. Maiam 13. Maiam 13. Maiam 13. Mai
Johanna Busch, Blasewitz
Marianne Glöß, Altstadt
am 14. Maiam 14. Maiam 14. Maiam 14. Maiam 14. Mai
Margarete Güldner, Altstadt
Käte Steinfelder, Leuben
am 15. Maiam 15. Maiam 15. Maiam 15. Maiam 15. Mai
Johanne Schmidt, Altstadt
Marianne Thiemig, Cotta
Irma Wagner, Altstadt
am 16. Maiam 16. Maiam 16. Maiam 16. Maiam 16. Mai
Margot Gersdorf, Altstadt
Margarete Loose, Cotta
am 18. Maiam 18. Maiam 18. Maiam 18. Maiam 18. Mai
Gudrun Martin, Blasewitz
Hildegard Müller, Plauen
am 19. Maiam 19. Maiam 19. Maiam 19. Maiam 19. Mai
Erna Fischer, Prohlis
Felica Kocourek, Loschwitz

zur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeitzur Goldenen Hochzeit
am 13. Maiam 13. Maiam 13. Maiam 13. Maiam 13. Mai
Ralf und Sigrid Schulze, Plauen
am 14. Maiam 14. Maiam 14. Maiam 14. Maiam 14. Mai
Heinrich und Gisela Koch, Leuben
Günther und Christa König, Prohlis

Lissabon zu Gast in Dresden
Internationale Ensembles bei den Musikfestspielen zu erleben

Die Dresdner Musikfestspiele begin-Die Dresdner Musikfestspiele begin-Die Dresdner Musikfestspiele begin-Die Dresdner Musikfestspiele begin-Die Dresdner Musikfestspiele begin-
nen. Vom 13. bis 29. Mai laden sienen. Vom 13. bis 29. Mai laden sienen. Vom 13. bis 29. Mai laden sienen. Vom 13. bis 29. Mai laden sienen. Vom 13. bis 29. Mai laden sie
zu Veranstaltungen unter dem The-zu Veranstaltungen unter dem The-zu Veranstaltungen unter dem The-zu Veranstaltungen unter dem The-zu Veranstaltungen unter dem The-
ma „Lust am Fremden“ zu 30 Ortenma „Lust am Fremden“ zu 30 Ortenma „Lust am Fremden“ zu 30 Ortenma „Lust am Fremden“ zu 30 Ortenma „Lust am Fremden“ zu 30 Orten
in und um Dresden ein. Thema undin und um Dresden ein. Thema undin und um Dresden ein. Thema undin und um Dresden ein. Thema undin und um Dresden ein. Thema und
Reihen strukturieren das Programm.Reihen strukturieren das Programm.Reihen strukturieren das Programm.Reihen strukturieren das Programm.Reihen strukturieren das Programm.

Die Reihe „Dresden & Europa“ hat Lis-
sabon zu Gast und ist vom Fado ge-
prägt. Neben dem berühmten Ballett
Gulbenkian kommen zahlreiche renom-
mierte Lissaboner Künstler, wird „Lust
am Fremden“ bei der Entdeckung por-
tugiesischer Komponisten von der
Barockzeit bis heute erlebbar. Mit einer
Carte blanche können das Kronos Quar-
tett sowie der Pianist Peter Rösel das
Programm wesentlich mitgestalten.
Orchester in Residenz ist erstmals die
Kioi Sinfonietta Tokyo.

Oratorium in Jazzfassung
zum Abschluss

In der Reihe „Dresden – Musik & Ge-
schichte“ sind Wiederentdeckungen
und Erstaufführungen zu erleben. In
die heutige Zeit führt die Reihe „Musik
des 20. & 21. Jahrhunderts“, die bei-
spielsweise als Dresdner Erstauffüh-
rung Eckehard Mayers „Das Treffen in
Telgte“ nach Günter Grass beinhaltet.
„Dresden singt & musiziert“ ist durch
die „Ouvertüre im Grünen“ bekannt
und ohne Mitwirkung des Publikums
nicht denkbar. Auch die Eröffnung mit
Händels „Messias“ in Mozarts Gewand
bietet dazu Gelegenheit. Dasselbe Ora-
torium ist als Jazzfassung zum Ab-
schlusskonzert geplant.
„Kultur & Markt“ wird wieder eine
Begegnungsstätte für all jene, die
künstlerisch tätig sind und sich für die

Initiativen anderer begeistern. Die The-
men-Wiese – in diesem Jahr die „Frem-
de-Wiese“ im und am Japanischen Pa-
lais – macht an zwei Tagen ungewöhn-
liche musikalische Künste und fremde
Einflüsse bei europäisch-traditionellen
Komponisten erlebbar.

Klingender Stadtteil um
das Blaue Wunder

Der „Klingende Stadtteil“ um das Blaue
Wunder führt zur Kreuzschule, zur
Hochschule für Kirchenmusik und zur
George-Bähr-Kirche Loschwitz. „Reisen
zur Musik“ gibt es zu berühmten Sil-
bermann-Orgeln, sächsischen Schlös-
sern und Manufakturen sowie an die
Quellen sächsischen Weines.
Mit dem „Meißner MusikMarathon“
und einer Anzahl hochkarätiger Kon-
zerte auf Plätzen sowie in Kirchen von
Meißen soll dokumentiert werden, dass
Dresdens Geschichte weit in das Land
Sachsen hinaus reicht bzw. von dort
kommt.
Was geografisch gilt, trifft erst recht
für die unterschiedlichen Kunstgattun-
gen zu. Die Reihe „Musik & andere
Künste“ bezieht Genres wie Film, Lite-
ratur, Tanz und Bildende Künste mit
ein.
Das komplette Programm ist als Bro-
schüre an allen Vorverkaufsstellen er-
hältlich.
Weitere Informationen: www.musik-
festspiele.com.

     TTTTTanz.anz.anz.anz.anz. Die Compagnie „Flamencos en
route“ gastiert mit ihrem neuen Stück
„Caprichos Flamencos“ in Dresden.
Foto: Dresdner Musikfestspiele
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Dresden organisiert
Schacholympiade 2008

Oberbürgermeister beruft
Organisationskomitee

Oberbürgermeister Ingolf Roßberg be-
rief offiziell die Mitglieder für das
Organisationskomitee der Schach-
olympiade Dresden 2008. In der kon-
st i tuierenden Sitzung wurden die
Organisationsstruktur ratifiziert und
erste Aufgaben und Termine festge-
legt. Den Vorsitz des Organisations-
komitees übernahm Dr. Dirk Jordan.
Weitere Mitglieder wurden berufen:
■ Turnierorganisation: Horst Metzing,
Geschäftsführer des DSB
■ Technische Leitung: Felix Fürnham-
mer, Technischer Direktor ZMD Dres-
den
■ Unterbringung/Betreuung: Jörn-
Torsten Verleger, Stadt Dresden Sport-
stätten/Bäderbetrieb
■ FIDE-Veranstaltungen: Martin Kee-
ve, Ostsächsische Sparkasse Dresden
■ Öffentlichkeitsarbeit:     Kai Schulz,
Presseamt Stadt Dresden
■ Marketing: Prof. Walter Freyer, TU
Dresden
■ Allgemeine Organisation/Sicherheit:
MdL Sachsen – wird noch benannt
■ Finanzen: Klaus F. Troschel, Finanz-
direktor ZMD Dresden
■ Rahmenveranstaltungen:     André Mar-
tin, Präsident Sächsischer Schach-
verband

 Plakat. Plakat. Plakat. Plakat. Plakat. An über 200 städtischen Werbe-
flächen lädt das Plakat zum Besuch der
Dresdner Musikfestspiele ein.

Veranstaltungen

Markt zur Dresdner
Verkehrsgeschichte

Interessierte
im Stadtarchiv willkommen

Das Stadtarchiv Dresden auf der Eli-
sabeth-Boer-Straße 1 setzt seine Reihe
„Markt für Dresdner Geschichte und
Geschichten“ fort. Am Freitag, 13. Mai
14 bis 17 Uhr, lädt es gemeinsam mit
der Geschichtswerkstatt Dresden-
Nordwest zum „Thematischen Markt
zur Dresdner Verkehrsgeschichte“ ein.
Vorträge werden angeboten, beispiels-
weise informiert Dana Runge vom
Verkehrsmuseum über die Automo-
bilbaufirma von Emil Nacke. Der Ge-
schichtsmarkt bietet Geschichtsinte-
ressierten viele Möglichkeiten zum Er-
fahrungsaustausch.
Hobbyforscher und Heimatfreunde ha-
ben Gelegenheit, Dokumentationen,
Sammlungen oder Publikationen zu
präsentieren, beispielsweise zum Stra-
ßenwesen, Luftverkehr, Fahrzeugbau,
zur Elbeschifffahrt oder den Dresdner
Schiffswerften.
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Die Neustadt entwickelte sich zu einem attraktiven,
lebenswerten und urbanen Stadtteil
Der Ortsamtsleiter a. D. von Neustadt wird Gewerbevereine der Neustadt weiterhin unterstützen

Am 27. April verabschiedete Ober-Am 27. April verabschiedete Ober-Am 27. April verabschiedete Ober-Am 27. April verabschiedete Ober-Am 27. April verabschiedete Ober-
bürgermeister Ingolf Roßberg denbürgermeister Ingolf Roßberg denbürgermeister Ingolf Roßberg denbürgermeister Ingolf Roßberg denbürgermeister Ingolf Roßberg den
L e i t e r  d e s  O r t s a m t e s  N e u s t a d t ,L e i t e r  d e s  O r t s a m t e s  N e u s t a d t ,L e i t e r  d e s  O r t s a m t e s  N e u s t a d t ,L e i t e r  d e s  O r t s a m t e s  N e u s t a d t ,L e i t e r  d e s  O r t s a m t e s  N e u s t a d t ,
DrDrDrDrDr..... Manfred Künzel in den Ruhe- Manfred Künzel in den Ruhe- Manfred Künzel in den Ruhe- Manfred Künzel in den Ruhe- Manfred Künzel in den Ruhe-
stand. Für das Dresdner Amtsblattstand. Für das Dresdner Amtsblattstand. Für das Dresdner Amtsblattstand. Für das Dresdner Amtsblattstand. Für das Dresdner Amtsblatt
Anlass, nachzufragen.Anlass, nachzufragen.Anlass, nachzufragen.Anlass, nachzufragen.Anlass, nachzufragen.

Herr DrHerr DrHerr DrHerr DrHerr Dr..... Künzel, Künzel, Künzel, Künzel, Künzel, Sie waren viele Jah- Sie waren viele Jah- Sie waren viele Jah- Sie waren viele Jah- Sie waren viele Jah-
re Leiter des Ortsamtes Neustadt.re Leiter des Ortsamtes Neustadt.re Leiter des Ortsamtes Neustadt.re Leiter des Ortsamtes Neustadt.re Leiter des Ortsamtes Neustadt.
Wenn Sie zurückblicken, was sindWenn Sie zurückblicken, was sindWenn Sie zurückblicken, was sindWenn Sie zurückblicken, was sindWenn Sie zurückblicken, was sind
Ihnen die wichtigsten Ziele, die inIhnen die wichtigsten Ziele, die inIhnen die wichtigsten Ziele, die inIhnen die wichtigsten Ziele, die inIhnen die wichtigsten Ziele, die in
dieser Zeit erreicht wurden?dieser Zeit erreicht wurden?dieser Zeit erreicht wurden?dieser Zeit erreicht wurden?dieser Zeit erreicht wurden?
Das wichtigste Ziel, die Neustadt wieder
zu einem attraktiven, lebenswerten und
urbanen Stadtgebiet Dresdens zu ent-
wickeln, ist erreicht. Das war nur mög-
lich, weil mit einem gewaltigen Inves-
titionsaufwand von rund zwei Milliar-
den Euro eine grundlegende bauliche
Erneuerung aller fünf Stadtteile der
Neustadt erfolgte. Die Bausubstanz war
Anfang der 90er Jahre in einem derart
desolaten Zustand, wie wir es uns
kaum noch vorstellen können; und das
gilt nicht nur für die Äußere Neustadt
oder für die Kasernen in der Albert-
stadt.
Die größten sichtbaren Veränderungen
vollzogen sich in den Sanierungsgebie-
ten Äußere Neustadt und Hechtviertel,
in denen jetzt über 80 Prozent der Ge-
bäude saniert sind, und im Barockvier-
tel der Inneren Neustadt und in der
Albertstadt, deren Umwandlung von
einem Militärstandort zu einem wichti-
gen Verwaltungs- und Dienstleis-
tungszentrum gelungen ist. Mit der
Heeresoffizierschule und dem Militär-
historischen Museum wird die militäri-
sche Tradition der Albertstadt fortge-
führt.
Aber auch der Aufbau des Regierungs-
viertels ist ein wichtiger Beitrag des
Freistaates Sachsen für die Neustadt.
Die bauliche Erneuerung war die Vor-
aussetzung, dass Handel und Gewer-
be in großem Umfang in der Neustadt

wieder Einzug hielten. Heute befinden
sich hier über 600 Geschäfte und 300
Gaststätten. Im Gegensatz zu vielen
anderen Stadtteilen Dresdens nimmt
die Einwohnerzahl der Neustadt stän-
dig zu. So hat sich die Äußere Neu-
stadt zu einem beliebten Wohnquartier
für junge Leute entwickelt. Das alles
hat dazu geführt, dass die Neustadt
der bunteste und lebendigste Stadtteil
Dresdens ist.
Es gab noch viele weitere Ziele, wie die
Verbesserung der maroden Infrastruk-
tur. Viele Straßen wurden saniert, das
Parkhaus Metzer Straße errichtet und
das Nordbad rekonstruiert.
Ein besonderes Problem war stets die
Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit.
Dabei wurden deutliche Fortschritte
erzielt, auch wenn es zukünftig noch
einige Probleme zu lösen gibt.

Wenn Sie in die Zukunft blicken, wel-Wenn Sie in die Zukunft blicken, wel-Wenn Sie in die Zukunft blicken, wel-Wenn Sie in die Zukunft blicken, wel-Wenn Sie in die Zukunft blicken, wel-
che Aufgaben sollten Ihrer Meinungche Aufgaben sollten Ihrer Meinungche Aufgaben sollten Ihrer Meinungche Aufgaben sollten Ihrer Meinungche Aufgaben sollten Ihrer Meinung
nach im Ortsamtsbereich Neustadtnach im Ortsamtsbereich Neustadtnach im Ortsamtsbereich Neustadtnach im Ortsamtsbereich Neustadtnach im Ortsamtsbereich Neustadt
als nächstes gelöst werden?als nächstes gelöst werden?als nächstes gelöst werden?als nächstes gelöst werden?als nächstes gelöst werden?
Trotz des Erreichten gibt es noch viel
zu tun. Der Ausbau der Königsbrücker
Straße sollte nicht mehr hinausgescho-

ben werden, ebenso die Rekonstruk-
tion der Bautzner Straße.
Im Sanierungsgebiet Äußere Neustadt
müssen die Defizite bei der Verkehrs-
infrastruktur beseitigt werden. Die Stra-
ßen sollten weiter rekonstruiert und die
Situation des ruhenden Verkehrs ver-
bessert werden. Der öffentliche Stra-
ßenraum sollte flächendeckend bewirt-
schaftet und zusätzlicher Parkraum mit
dem Bau des Parkhauses Kamenzer Stra-
ße und der Tiefgarage Louisenstraße
geschaffen werden.
Um die Attraktivität der Inneren Neu-
stadt weiter zu erhöhen, kommt der
Errichtung des Libeskind-Gebäudes auf
der Hauptstraße eine besondere Bedeu-
tung zu. Es wäre zu begrüßen, wenn
sich endlich ein Investor für das Hotel
Stadt Leipzig finden würde.
Die neue Gestaltung des Bischofs-
platzes als Eingangstor zum Hecht-
viertel ist notwendig. Die Pläne zur
Umgestaltung des Vorplatzes am Neu-
städter Bahnhof sollten bis zur 800-
Jahr-Feier realisiert und dabei die Rui-
nen in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße
beseitigt werden.

Sie verabschieden sich in den Ru-Sie verabschieden sich in den Ru-Sie verabschieden sich in den Ru-Sie verabschieden sich in den Ru-Sie verabschieden sich in den Ru-
hestand. Welche Pläne haben Sie fürhestand. Welche Pläne haben Sie fürhestand. Welche Pläne haben Sie fürhestand. Welche Pläne haben Sie fürhestand. Welche Pläne haben Sie für
Ihren nächsten Lebensabschnit t?Ihren nächsten Lebensabschnit t?Ihren nächsten Lebensabschnit t?Ihren nächsten Lebensabschnit t?Ihren nächsten Lebensabschnit t?
Werden Sie weiterhin der Kommunal-Werden Sie weiterhin der Kommunal-Werden Sie weiterhin der Kommunal-Werden Sie weiterhin der Kommunal-Werden Sie weiterhin der Kommunal-
politik verbunden bleiben?politik verbunden bleiben?politik verbunden bleiben?politik verbunden bleiben?politik verbunden bleiben?
Viele meiner Interessen sind im letzten
Jahrzehnt zu kurz gekommen, das
möchte ich nun ändern. Nach einer
Auszeit werde ich die Gewerbevereine
der Neustadt weiterhin unterstützen,
so bleibe ich mit der Kommunalpolitik
verbunden.

Anzeige

 Dank.Dank.Dank.Dank.Dank. Oberbürgermeister Ingolf Roßberg
bedankt sich bei Dr. Manfred Künzel für sei-
ne langjährige Arbeit als Ortsamtsleiter. Foto:
Lüthge
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Gedenkveranstaltung.Gedenkveranstaltung.Gedenkveranstaltung.Gedenkveranstaltung.Gedenkveranstaltung. Aus Anlass des
60. Jahrestages des Kriegsendes fand
am 7. Mai die zentrale polnische Feier-
lichkeit in Dresdens Partnerstadt Bres-
lau statt. Der Erste Bürgermeister von
Dresden, Dr. Lutz Vogel, vertrat die
Stadt. In Anwesenheit des Präsidenten
der Republik Polen, Aleksander Kwas-
niewski, fand nach einer feierlichen
Heiligen Messe in der St. Elisabeth Ba-
silika ein Gedenkappell für die Gefalle-
nen auf dem Soldatenfriedhof im Stadt-
teil Oporow und eine Kranzniederlegung
auf dem Friedhof der gefallenen sowje-
tischen Soldaten statt. Daran schloss
sich eine zentrale Feier auf dem Markt-
platz in Breslau an.

OB Roßberg in Paris.OB Roßberg in Paris.OB Roßberg in Paris.OB Roßberg in Paris.OB Roßberg in Paris. Ingolf Roßberg
ist einer der Bürgermeister, die der
französische Premierminister Jean-
Pierre Raffarin zum Europatag am
9. Mai in seinen Amtssitz Hôtel Matig-
non einlud. 500 Bürgermeister von
französischen Städten und 500 Bür-
germeister von europäischen Städten,
die mit den ausgewählten französi-
schen Gemeinden partnerschaftlich
verbunden sind, trafen sich am Mon-
tag in Raffarins Regierungssitz in Pa-
ris. Aufgrund der dynamischen Städ-
tepartnerschaft mit Straßburg wurde
auch Dresden ausgewählt. Bei dem
Europafest tauschten sich die Bürger-
meister über ihre gemeinsamen euro-
päischen und städtepartnerschaftlichen
Erfahrungen aus.

Kunststudenten aus fünf Ländern.Kunststudenten aus fünf Ländern.Kunststudenten aus fünf Ländern.Kunststudenten aus fünf Ländern.Kunststudenten aus fünf Ländern.
Vom 14. bis 22. Mai sind junge Kunst-
studenten und Künstler aus Dresdens
Partnerstädten Breslau und Ostrava
sowie aus Wien und Budapest in Dres-
den zu Gast. Der Kulturverein riesa
efau veranstaltet die Begegnung „Nie-
mandsland“, bei der in Workshops eine
gemeinsame Ausstellung erarbeitet
wird, die im Projektzentrum „motoren-
halle“ insgesamt zwei Wochen zu se-
hen sein wird. Ziel des Treffens von
rund 40 jungen Kunststudenten ist es,
in Dialog miteinander zu kommen, sich
gegenseitig kennen zu lernen und zu-
sammen künstlerisch aktiv zu sein.
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Zwei neue unterirdische
Containerstandorte in Dresden-Löbtau
Im gesamten Stadtgebiet sind zwanzig der modernen
Unterfluranlagen in Betrieb

In Dresden-Löbtau sind die zwei jüngs-
ten unterirdischen Containerstandorte
für Wertstoffe nutzbar. Auf dem Schil-
lingplatz und im Badweg entstanden
für insgesamt 63 200 Euro moderne
Unterfluranlagen für Papier, Pappe und
Altgläser. Die Investition in eine opti-
sche Aufwertung des Stadtbildes im
Sanierungsgebiet wurde von der Eu-
ropäischen Union mit 75 Prozent der
Summe aus dem Fonds für das Stadt-
teilentwicklungsprojekt Weißeritz geför-
dert. Den restlichen Anteil trug die
Stadt.
Die neue Sammelstelle auf dem Schil-
lingplatz ersetzt einen vorher oberirdi-
schen Standort am Bünauplatz und ist
Teil der kompletten Umgestaltung des
Schill ingplatzes und angrenzender
Straßenräume. Die Unterfluranlage im
Badweg ist ebenfalls ein Ersatz für die
oberirdische Sammelstelle am gleichen

Ort. Die Einzelcontainer vom Badweg
wanderten in die Bünaustraße und bie-
ten dort vorübergehend eine zusätzli-
che Entsorgungsmöglichkeit für die
Anwohner.
Die nächste unterirdische Containeran-
lage geht diese Woche in Dresden-Neu-
stadt in Betrieb, am Königsbrücker
Platz/Ecke Schanzenstraße. Diese ist
dann die zwanzigste im gesamten
Stadtgebiet. Die Vorteile liegen in städ-
tebaulich sensiblen Arealen in einer
zurückhaltenderen Gestaltung, mehr
Sauberkeit und einer deutlichen Ge-
räuschminderung.

Austausch
bildender Künstler
Dresden setzt den Künstleraustausch
mit der Partnerstadt Columbus und mit
Cleveland fort. Im Rahmen der Städte-
partnerschaft und in Zusammenarbeit
mit dem Ohio Arts Council bietet das
Dresdner Kulturamt einen Arbeitsauf-
enthalt für zwei Künstler für fünf Wo-
chen im Oktober/November 2005 in der
Grafikwerkstatt Zygote Press (Schwer-
punkt: Lithografie, Siebdruck, Radie-
rung) in Cleveland/Ohio an.
Antragsberechtigt sind Künstler mit
Schwerpunkt Druckgrafik, im Beson-
deren Lithografie, Siebdruck und Ra-
dierung, die ihren Wohnsitz in Dres-
den haben und über solide Englisch-
kenntnisse verfügen. Der/die Künst-
ler/in erhält die Möglichkeit, einen Mo-
nat lang in der Grafikwerkstatt Zygote
Press in Cleveland zu arbeiten sowie
seine/ihre Werke in der Ateliergalerie
auszustellen. Die Stadt wird die Reise-
kosten eines Economy-Fluges erstatten
und einen angemessenen Materialkos-
tenzuschuss zur Verfügung stellen. Die
Unterbringung erfolgt kostenfrei in ei-
ner Gastwohnung, für die Verpflegung
ist selbst zu sorgen.
Die Bewerbung mit drei bis fünf Ar-
beitsproben (Fotos), einem Lebenslauf,
Katalog und sonstigen Unterlagen sind
bis 15. Juni 2005 einzureichen: Amt
für Kultur und Denkmalschutz, Martin
B. Chidiac, Königstraße 15, 01097
Dresden, Telefon 03 51/4 88 89 33.
Eine Jury wählt den/die Künstler/in aus,
den/die das Kulturamt dem Ohio Arts
Council vorschlagen wird. Dabei bleibt
die endgültige Entscheidung der einla-
denden Institution vorbehalten.

Anzeigen

Gestaltungsvorschläge
für das Weißeritzgebiet

Studentische Arbeiten
ausgestellt

Gestaltungsvorschläge für einen erleb-
baren Grünzug entlang der Weißeritz
und für nutzbare Freiräume im Wohn-
umfeld Löbtaus sind bis 21. Mai in der
Filiale der Ostsächsischen Sparkasse
am Altmarkt ausgestellt. Angehende
Landschaftsarchitekten der Hochschule
für Technik und Wirtschaft Dresden
(FH) entwarfen die Vorschläge in Dip-
lomarbeiten bzw. Semesterpro-jekten.
Sie beschäftigen sich beispielsweise
mit dem Ortsteilzentrum Kesselsdorfer
Straße, dem Wohnquartier Baluschek-
straße und den angrenzenden Weiße-
ritzufern.
Die studentischen Arbeiten sind ein
Baustein des EU-Projektes LUDA (Large
Urban Distressed Areas: Europäisches
Forschungsprojekt zur Verbesserung
der Lebensqualität in großen städti-
schen Problemgebieten). Die Leitung
hat das Leibniz-Institut für Ökologische
Raumentwicklung e. V. übernommen.
Die Landeshauptstadt Dresden, vertre-
ten vom Stadtplanungsamt, ist eine von
sechs Partnerstädten, die sich im Rah-
men des Projektes um eine Verbesse-
rung der Lebensqualität in großen, ver-
nachlässigten Stadtgebieten bemühen.
Dabei ist eine enge Zusammenarbeit
mit verschiedenen Akteuren, die zur
Entwicklung des Gebietes beitragen
können, von zentraler Bedeutung.
Weitere Informationen zum EU-Projekt
LUDA: Wencke Reichel, Telefon (03 51) 4
88 34 45, E-Mail wreichel@dresden.de

 Schillingplatz. Schillingplatz. Schillingplatz. Schillingplatz. Schillingplatz. Die modernen Unterflur-
anlagen für Papier, Pappe und Altgläser
sollen das Stadtbild optisch aufwerten. Das
gelingt nur, wenn jeder seine Wertstoffe in
und nicht neben die Container wirft. Foto:
Stadtplanungsamt

Bauaufsicht zieht um
Die Sachgebiete Bauaufsicht der Orts-
ämter Altstadt/Neustadt ziehen von der
Hoyerswerdaer Straße 3 in das Techni-
sche Rathaus, Hamburger Straße 19,
4. Etage. Vom 23. bis 31. Mai bleiben
sie deshalb geschlossen. Die Mitarbei-
ter sind ab 1. Juni unter diesen neuen
Rufnummern erreichbar:
Sachgebietsleiterin: Simone Werdin,
Telefon 4 88 42 60
Sekretariat: Angelika Ruscher, Telefon
4 88 42 61, Fax 4 88 42 63

Hallo P|A|R|T|N|E|R

Fachtagung zur
Gleichstellungsarbeit
Zur Fachtagung „Frauen und Männer
in Dresden 2005“ lädt die Gleich-
stellungsbeauftragte, Kristina Winkler
ein. Interessierte Frauen und Männer
sind am 20. Mai, 14 Uhr, im Festsaal
des Rathauses, Dr.-Külz-Ring 19, will-
kommen. Sie können an Workshops zur
Frauen- und Männergleichstellungs-
arbeit teilnehmen. Im Abschlussplenum
zeigt Alf Mahlo 19.30 Uhr „Das Schwei-
gen der Männer“.  Unterlagen zur Fach-
tagung: www.dresden.de/frauen, E-
Mail gleichstellungsbeauftragte@dres-
den.de, Telefon 4 88 22 67. Um
Anmeldung wird gebeten.
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Grundstücksmarktbericht in Dresden für 2004

Der Gutachterausschuss zur Ermitt-
lung von Grundstückswerten in der
Landeshauptstadt Dresden veröffent-
licht den neuen Grundstücksmarktbe-
richt. Die Analyse des Dresdner Im-
mobilienmarktes 2004 bietet in Verbin-
dung der aktuellen Bodenrichtwertkarte
eine umfassende Informationsquelle für
alle am Dresdner Markt Interessierten.
Der Bericht enthält neben Umsatzan-
gaben vor allem die Preisentwicklung
der Grundstücke. Er gibt einen Über-
blick wie viel Eigenheime, Bauplätze,
Mehrfamilienhäuser oder Eigentums-
wohnungen im Jahr 2004 kosteten. Die
im Bericht angegebenen Werte sind
realitätsnah, weil dem Gutachteraus-
schuss alle in Dresden abgeschlosse-
nen Immobilienkaufverträge zur Kennt-
nis gelangen. Sachverständigen bietet
der Bericht Angaben zu dresdentypi-
schen Umrechnungskoeffizienten und
Informationen zur Bodenrichtwertent-
wicklung 2004. Enthalten sind darüber
hinaus die Adressen aller Gutachter-
ausschüsse im Land Sachsen sowie
Anträge für Gutachten und weitere
Dienstleistungen.

Immobilienwechsel durch
Zwangsversteigerungen

Nachfolgend einige Informationen aus
dem Grundstücksmarktbericht vom
1. Januar 2005.
Für insgesamt 0,59 Milliarden Euro0,59 Milliarden Euro0,59 Milliarden Euro0,59 Milliarden Euro0,59 Milliarden Euro
(– 7,5 Prozent) wechselten im Ge-
schäftsjahr 2004 in der Landes-
hauptstadt Dresden rund 4000 Immo-4000 Immo-4000 Immo-4000 Immo-4000 Immo-
bilienbilienbilienbilienbilien (– 0,8 Prozent) den Eigentümer.
Jeder Bürger der Stadt hat somit sta-
tistisch gesehen für 1200 Euro Dresd-
ner Immobilien erworben. Trotz nach-
lassender Umsätze auf einigen Teil-

märkten sind die Preise, vor allem in
nachgefragten Gebieten, stabil. Die Zahl
der Zuschlagsbeschlüsse bei Zwangs-
versteigerungen erhöhte sich um 20
Prozent, das heißt rund 7 Prozent der
Eigentumswechsel im Berichtsjahr be-
trafen Zwangsversteigerungen.
Der individuelle Wohnungsmarkt zeich-
net sich in guten integrierten Stadtlagen
durch stabile Preise aus. Vorzieheffekte
durch die Diskussion um die Abschaf-
fung der Eigenheimzulage sind in ge-
ringem Umfang zum Jahresende durch
leichte Umsatzsteigerungen festzustel-

len. Einfamilienhaus-Standorte in mitt-
lerer und guter Lage wechselten zu
durchschnittlich 125 Euro/Quadratme-
ter den Eigentümer. Die ausgehandel-
ten Preise bestätigen das Bodenricht-
wertniveau.

Hohes Kaufinteresse bei Objekten
in ausgesuchten Lagen

Ab dem Jahr 2002 errichtete Eigen-
heime in mittlerer und guter Wohnlage
wurden zu folgenden durchschnittli-
chen Konditionen gehandelt:

freistehendes Einfamilienhausfreistehendes Einfamilienhausfreistehendes Einfamilienhausfreistehendes Einfamilienhausfreistehendes Einfamilienhaus
260.000 Euro
DoppelhaushälfteDoppelhaushälfteDoppelhaushälfteDoppelhaushälfteDoppelhaushälfte
210.000 Euro
ReihenmittelhausReihenmittelhausReihenmittelhausReihenmittelhausReihenmittelhaus
205.000 Euro
Fast die Hälfte der Eigentumswechsel
von Geschosswohnungsbauten betra-
fen denkmalgeschützte Objekte bzw.
Häuser in förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebieten. Unsanierte Mehrfami-
lien- bzw. Wohn- und Geschäftshäu-
ser der Bauperiode 1880 bis 1920 fan-
den im Mittel zu 600 Euro/Quadrat-

Anzeige meter Wohn- bzw. Nutzfläche in guter
bis sehr guter Lage neue Eigentümer.
Ein Bebauungsabschlag, das heißt eine
Minderung des Bodenwertes durch
den alleinigen Umstand, dass das
Grundstück bereits bebaut ist, ist in
Dresden im Regelfall nicht feststellbar.
Die Zahl der Eigentumswechsel von
Sondereigentum (Wohn- bzw. Teil-
eigentum) mit rund 2000 Verträgen
stieg im Vorjahresvergleich um 11,5
Prozent. Für diese Entwicklung sind die
zunehmenden Zwangsversteigerun-
gen (2004: 220 Verträge) nicht allein
ausschlaggebend. Von hohem Käufer-
interesse sind gute Objekte in ausge-
suchten Lagen.  Seite 6

Rund 4000 Immobilien wechselten den Besitzer
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Freitag, 13. MaiFreitag, 13. MaiFreitag, 13. MaiFreitag, 13. MaiFreitag, 13. Mai
10–12 Uhr10–12 Uhr10–12 Uhr10–12 Uhr10–12 Uhr Kreatives Gestalten, Begeg-
nungsstätte Striesener Straße 2
10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr10 Uhr Videozirkel, Begegnungsstätte
Sagarder Weg 5
11 Uhr11 Uhr11 Uhr11 Uhr11 Uhr Werkstatt Europa, Theater Jun-
ge Generation, Meißner Landstraße 4

Sonnabend, 14. MaiSonnabend, 14. MaiSonnabend, 14. MaiSonnabend, 14. MaiSonnabend, 14. Mai
11 Uhr 11 Uhr 11 Uhr 11 Uhr 11 Uhr igeltour:     Neues rund um die
Frauenkirche, Treff Galerie Frauen-
kirche, Georg-Treu-Platz 3
15 Uhr15 Uhr15 Uhr15 Uhr15 Uhr „Der Zug nach Europa“, Ver-
anstalter Vereinigung der Polen in
Sachsen und Thüringen, Kraszewski-
Museum, Nordstraße 28

Sonntag, 15. MaiSonntag, 15. MaiSonntag, 15. MaiSonntag, 15. MaiSonntag, 15. Mai
11 Uhr11 Uhr11 Uhr11 Uhr11 Uhr „Pettersson und Findus“, Park-
theater Großer Garten
19 Uhr19 Uhr19 Uhr19 Uhr19 Uhr „Der Vogelhändler“, Staats-
operette, Pirnaer Landstraße 131

Montag, 16. MaiMontag, 16. MaiMontag, 16. MaiMontag, 16. MaiMontag, 16. Mai
9.30–11.30 Uhr9.30–11.30 Uhr9.30–11.30 Uhr9.30–11.30 Uhr9.30–11.30 Uhr Malerei und Grafik für
Senioren, riesa efau Kulturverein, Ad-
lergasse 14
13–16 Uhr13–16 Uhr13–16 Uhr13–16 Uhr13–16 Uhr Romménachmittag und
Skat, Begegnungsstätte Räcknitzhöhe 52
13–15 Uhr13–15 Uhr13–15 Uhr13–15 Uhr13–15 Uhr Kreativzirkel, Begegnungs-
stätte Schäferstraße 1 a

Dienstag, 17. MaiDienstag, 17. MaiDienstag, 17. MaiDienstag, 17. MaiDienstag, 17. Mai
10–11.30, Uhr10–11.30, Uhr10–11.30, Uhr10–11.30, Uhr10–11.30, Uhr Singekreis 3, Putjatin-
haus, Meußlitzer Straße 83
14–16 Uhr14–16 Uhr14–16 Uhr14–16 Uhr14–16 Uhr Klöppelzirkel, Begegnungs-
stätte Altgorbitzer Ring 58
18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr18 Uhr Keramik, Alte Feuerwache
Loschwitz Kunst- und Kulturverein,
Fidelio-F.-Finke-Straße 4

Mittwoch, 18. MaiMittwoch, 18. MaiMittwoch, 18. MaiMittwoch, 18. MaiMittwoch, 18. Mai
13–16 Uhr13–16 Uhr13–16 Uhr13–16 Uhr13–16 Uhr Offene Keramikwerkstatt für
Senioren, Gamigstraße 24, Jugend&Kunst
Schule, Palitzschhof
14 Uhr14 Uhr14 Uhr14 Uhr14 Uhr Handarbeitszirkel, Begegnungs-
stätte Trachenberger Straße 6
16–20 Uhr16–20 Uhr16–20 Uhr16–20 Uhr16–20 Uhr Offene Keramikwerkstatt für
Erwachsene, Jugend&KunstSchule,
Räcknitzhöhe 35 a

Donnerstag, 19. MaiDonnerstag, 19. MaiDonnerstag, 19. MaiDonnerstag, 19. MaiDonnerstag, 19. Mai
9 Uhr 9 Uhr 9 Uhr 9 Uhr 9 Uhr „Der Froschkönig“, Puppenthea-
ter ab 4 Jahre, Bestellung Telefon
4 11 26 65, Jugend&KunstSchule,
Leutewitzer Ring 5 Club Passage
9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr9.30 Uhr Märchenzelt ab 5 Jahre: „Der
Schweinehirt“, Bestel lung Telefon
2 05 34 10, Jugend&KunstSchule,
Rathener Straße 115
15–16 Uhr15–16 Uhr15–16 Uhr15–16 Uhr15–16 Uhr „Die Lüneburger Heide und
der Vogelpark“, Diavortrag, Begeg-
nungsstätte, Papstdorfer Straße 25

TermineDie Preisentwicklung auf dem Woh-
nungseigentumsmarkt ist für zwei Teil-
märkte in der Grafik auf Seite 5 darge-
stellt. Für einige Gemarkungen sind in
der  Tabelle auf Seite 5 die Spannwei-
ten und Mittelwerte der im Jahre 2004
gezahlten Kaufpreise aufgeführt.
Insgesamt kann der Immobilienmarkt
im Jahr 2005 mit leichtem Optimismus
betrachtet werden. Der Gutachteraus-
schuss rechnet mit stabilen Preisen,
zum Beispiel bei Eigentumswohnun-
gen und dem individuellen Wohnungs-
bau in etablierten Stadtlagen sowie
leichten Preissteigerungen in sehr gu-
ten Lagen. Der Dresdner Grundstücks-
markt bietet Investoren und Eigennut-
zern vielfältige Möglichkeiten bei mo-
deraten Preisen. Weitere Aussagen zu
Kaufpreisen Dresdner Immobilien sind
im Marktbericht nachzulesen. Der Gut-
achterausschuss mit seiner Geschäfts-
stelle versteht sich als Dienstleister für
alle, die an neutralen und fundierten In-
formationen zum Dresdner Grund-
stücksmarkt interessiert sind.

Grundstücksmarktbericht beim
Vermessungsamt erhältlich

Der Grundstücksmarktbericht vom
1. Januar 2005 kann beim Städtischen
Vermessungsamt, Postfach 12 00 20,
01001 Dresden, Telefonnummer 03 51/
4 88 41 30, Telefax 03 51/4 88 39 64,
E-Mail vermessungsamt-pv@dres-
den.de, im Internet unter www.dres-
den.de/online-shop bestellt oder auf
der Hamburger Straße 19 im Zimmer
1074 zu den Sprechzeiten abgeholt
werden. Der Preis der CD-ROM beträgt
40 Euro. Die Bodenrichtwertkarte mit
Stand 1. Januar 2005 ist ebenfalls er-
hältlich. Weitere Informationen zum
Immobilienmarkt gibt die Geschäftsstelle
des Gutachterausschusses unter Tele-
fon 03 51/4 88 40 71.

Anzeige

 Seite 5
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Neubau und Sanierung von Kindereinrichtungen bis 2015 bestätigt
Beschlüsse der 12. Sitzung des Stadtrates vom 28. April 2005

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0096-SR12-05A0096-SR12-05A0096-SR12-05A0096-SR12-05A0096-SR12-05
Umbesetzung im Ausschuss für Um-Umbesetzung im Ausschuss für Um-Umbesetzung im Ausschuss für Um-Umbesetzung im Ausschuss für Um-Umbesetzung im Ausschuss für Um-
welt und Kommunalwirtschaftwelt und Kommunalwirtschaftwelt und Kommunalwirtschaftwelt und Kommunalwirtschaftwelt und Kommunalwirtschaft
Der Stadtrat wählt im Listenwahlver-
fahren analog § 42 Abs. 2 Sächs-
GemO die Besetzung im Ausschuss
für Umwelt und Kommunalwirtschaft.
Ergebnis der Listenwahl:
CDU-Fraktion 20 Stimmen (3 Sitze)
PDS-Fraktion 17 Stimmen (3 Sitze)
Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen 16 Stimmen (3 Sitze)
Bürgerfraktion 6 Stimmen (1 Sitz)
FPD-Fraktion 6 Stimmen (1 Sitz)
fraktionslos 3 Stimmen  (kein Sitz)

Damit sind gewählt:
MitgliedMitgliedMitgliedMitgliedMitglied
1. Stellvertreter
2. Stellvertreter
■ CDU-FraktionCDU-FraktionCDU-FraktionCDU-FraktionCDU-Fraktion
DrDrDrDrDr..... Georg Böhme-K Georg Böhme-K Georg Böhme-K Georg Böhme-K Georg Böhme-Kornornornornorn
Jürgen Eckoldt
Klaus-Dieter Rentsch
Martin ModschiedlerMartin ModschiedlerMartin ModschiedlerMartin ModschiedlerMartin Modschiedler
Angela Malberg
Steffen Kaden
DrDrDrDrDr..... Helfried Reuther Helfried Reuther Helfried Reuther Helfried Reuther Helfried Reuther
Christa Müller
Horst Uhlig
■ PDS-FraktionPDS-FraktionPDS-FraktionPDS-FraktionPDS-Fraktion
Monika AignerMonika AignerMonika AignerMonika AignerMonika Aigner
Kristin Klaudia Kaufmann
Dr. Cornelia Ernst
Jana GaitzschJana GaitzschJana GaitzschJana GaitzschJana Gaitzsch
Dr. Rainer Kempe
Barbara Lässig
Andreas NaumannAndreas NaumannAndreas NaumannAndreas NaumannAndreas Naumann
Ronald Weckesser
André Schollbach
■ FraktionBündnis 90/Die GrünenFraktionBündnis 90/Die GrünenFraktionBündnis 90/Die GrünenFraktionBündnis 90/Die GrünenFraktionBündnis 90/Die Grünen
Elke ZimmermannElke ZimmermannElke ZimmermannElke ZimmermannElke Zimmermann
Jens Hoffsommer
Torsten Hans
DrDrDrDrDr..... Rainer F Rainer F Rainer F Rainer F Rainer Frömmelrömmelrömmelrömmelrömmel
Dr. Rüdiger Liebold
Sabine Friedel
Johannes LichdiJohannes LichdiJohannes LichdiJohannes LichdiJohannes Lichdi
Thomas Trepte
Torsten Hans
■ BürgerfraktionBürgerfraktionBürgerfraktionBürgerfraktionBürgerfraktion
Franz-Josef FischerFranz-Josef FischerFranz-Josef FischerFranz-Josef FischerFranz-Josef Fischer
Anita Köhler
Thomas Blümel
■ FDP-FraktionFDP-FraktionFDP-FraktionFDP-FraktionFDP-Fraktion
Jens GenschmarJens GenschmarJens GenschmarJens GenschmarJens Genschmar
Jürgen Felgner
Holger Zastrow

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0104-SR12-05A0104-SR12-05A0104-SR12-05A0104-SR12-05A0104-SR12-05
Umbesetzung im Ortsbeirat CottaUmbesetzung im Ortsbeirat CottaUmbesetzung im Ortsbeirat CottaUmbesetzung im Ortsbeirat CottaUmbesetzung im Ortsbeirat Cotta
Der Stadtrat einigt sich analog § 42

Abs. 2 SächsGemO auf die Umbeset-
zung im Ortsbeirat Cotta entsprechend
dem Vorschlag der PDS-Fraktion:
Für das Mitglied Frau Dr. Rosemarie
Griese wird Stellvertreterin:
Frau Helga Schroeder; Sonnenblumen-
weg 18; 01159 Dresden.
Frau Carola Goller scheidet als Stell-
vertreterin aus.
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0105-SR12-05A0105-SR12-05A0105-SR12-05A0105-SR12-05A0105-SR12-05
Besetzung im Ortsbeirat ProhlisBesetzung im Ortsbeirat ProhlisBesetzung im Ortsbeirat ProhlisBesetzung im Ortsbeirat ProhlisBesetzung im Ortsbeirat Prohlis
Der Stadtrat einigt sich analog § 42
Abs. 2 SächsGemO auf die Besetzung
im Ortsbeirat Prohlis entsprechend dem
Vorschlag der PDS-Fraktion:
Für das Mitglied Frau Annett Braune
wird Stellvertreter:
Herr Dietmar Richter, Herzberger Stra-
ße 22, 01239 Dresden.
Frau Monika Marx, bisher Stellver-
treterin, ist verstorben.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0019-SR12-05A0019-SR12-05A0019-SR12-05A0019-SR12-05A0019-SR12-05
Besetzung der OrtsamtsleiterstellenBesetzung der OrtsamtsleiterstellenBesetzung der OrtsamtsleiterstellenBesetzung der OrtsamtsleiterstellenBesetzung der Ortsamtsleiterstellen
von Altstadt und Plauenvon Altstadt und Plauenvon Altstadt und Plauenvon Altstadt und Plauenvon Altstadt und Plauen
Der Antrag wird abgelehnt.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     A0058-SR12-05A0058-SR12-05A0058-SR12-05A0058-SR12-05A0058-SR12-05
Konzeption zur Fusion der 138. undKonzeption zur Fusion der 138. undKonzeption zur Fusion der 138. undKonzeption zur Fusion der 138. undKonzeption zur Fusion der 138. und
141. Mittelschule141. Mittelschule141. Mittelschule141. Mittelschule141. Mittelschule
Der Stadtrat beschließt:
Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, dem Stadtrat bis zum 31. Mai
2005 über bisherige und geplante
Schritte zur Fusion der 138. und der
141. Mittelschule zu berichten.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V0307-SR12-05V0307-SR12-05V0307-SR12-05V0307-SR12-05V0307-SR12-05
Bauliche Entwicklungsstrategie al-Bauliche Entwicklungsstrategie al-Bauliche Entwicklungsstrategie al-Bauliche Entwicklungsstrategie al-Bauliche Entwicklungsstrategie al-
ler im Sondervermögen des Eigen-ler im Sondervermögen des Eigen-ler im Sondervermögen des Eigen-ler im Sondervermögen des Eigen-ler im Sondervermögen des Eigen-
betriebes befindlichen Kindertages-betriebes befindlichen Kindertages-betriebes befindlichen Kindertages-betriebes befindlichen Kindertages-betriebes befindlichen Kindertages-
einrichtungeneinrichtungeneinrichtungeneinrichtungeneinrichtungen
1. Der Stadtrat bestätigt die bauliche
Entwicklungsstrategie aller im Sonder-

vermögen des Eigenbetriebes befindli-
chen Kindertageseinrichtungen im
Grundsatz. Die Entscheidung im Ein-
zelnen erfolgt anhand der konkreten
Standort- und Bauzustandsbedin-
gungen im Einvernehmen mit dem
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen
und wird dem Stadtrat nach Beratung
in den Ortsbeiräten/Ortschaftsräten
jeweils zur besonderen Beschluss-
fassung vorgelegt.
Bei der weiteren Planung ist zu berück-
sichtigen:
a. in diesem Zusammenhang darzu-
stellen, inwieweit Brandschutzsanie-
rung und eigentliche Sanierung gekop-
pelt werden können;
b. Prüfung der Realisierbarkeit von
geplanten Kapazitätserhöhungen aus
pädagogischer Sicht und unter Berück-
sichtigung der beschlossenen Quali-
tätskriterien;
c. Darstellung der Raumkonzepte,
insbesondere für die Gruppen 10, 12
und 13;
d. Darstellung des konkreten Sanie-
rungsumfanges von Einrichtungen un-
ter Berücksichtigung von bereits vor-
genommenen Teilsanierungen;
e. Einbeziehung möglicher Ersatz-
flächen aus dem gesamten kommuna-
len Vermögen.
2. Für die Umsetzung der Strategie
sind ab dem Jahr 2005 jährlich ein-
schließlich möglicher Fördermittel 11
Millionen EUR im städtischen Haushalt
vorzusehen und bereitzustellen.
3. Erlöse aus der Veräußerung von
Grundstücken/Gebäuden, die bisher als
Kindereinrichtungen genutzt wurden,
sind dem Eigenbetrieb Kindertagesein-
richtungen zweckgebunden für bauli-
che Investitionen zusätzlich zur Verfü-
gung zu stellen.

4. Im Rahmen der vorhandenen För-
dermittelprogramme (Städtebauför-
derung, EFRE-Mittel etc.) sind alle Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, um Förder-
mittel für die Sanierung/den Neubau
von Kindertagesstätten einzusetzen.
5. Die Entwicklungsstrategie ist auf
der Basis des Fachplanes des Eigen-
betriebes Kindertageseinrichtungen
laufend fortzuschreiben.
6. Der Oberbürgermeister wird beauf-
tragt, den Investplan mit dem Ziel, den
Investitionszyklus bis 2015 abgeschlos-
sen zu haben, darzustellen und auf die
damit verbundene Umzugslogistik ein-
zugehen.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V3318-SR12-05V3318-SR12-05V3318-SR12-05V3318-SR12-05V3318-SR12-05
R ich t l i n ie  de r  Landeshaupts tad tR ich t l i n ie  de r  Landeshaupts tad tR ich t l i n ie  de r  Landeshaupts tad tR ich t l i n ie  de r  Landeshaupts tad tR ich t l i n ie  de r  Landeshaupts tad t
Dresden für die Förderung der frei-Dresden für die Förderung der frei-Dresden für die Förderung der frei-Dresden für die Förderung der frei-Dresden für die Förderung der frei-
en Jugendhilfe (Förderrichtlinie Ju-en Jugendhilfe (Förderrichtlinie Ju-en Jugendhilfe (Förderrichtlinie Ju-en Jugendhilfe (Förderrichtlinie Ju-en Jugendhilfe (Förderrichtlinie Ju-
gendhilfe)gendhilfe)gendhilfe)gendhilfe)gendhilfe)
Der Stadtrat beschließt die in der Anla-
ge zur Vorlage enthaltene Förderricht-
linie Jugendhilfe. Mit der Veröffentli-
chung im Dresdner Amtsblatt tritt die-
se in Kraft und ersetzt die Richtlinie der
Landeshauptstadt Dresden für die För-
derung von Trägern der freien Jugend-
hilfe vom 31. August 1995.      Seite 12

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V0501-SR12-05V0501-SR12-05V0501-SR12-05V0501-SR12-05V0501-SR12-05
Neubenennung von StraßenNeubenennung von StraßenNeubenennung von StraßenNeubenennung von StraßenNeubenennung von Straßen
Der Stadtrat beschließt, folgende Stra-
ßen neu zu benennen:
1. Neue Straßen im Gewerbegebiet
Grenzstraße Süd
für die Planstraße A – Maria-Reiche-Maria-Reiche-Maria-Reiche-Maria-Reiche-Maria-Reiche-
StraßeStraßeStraßeStraßeStraße
für die Planstraße B – Konrad-Zuse-Konrad-Zuse-Konrad-Zuse-Konrad-Zuse-Konrad-Zuse-
StraßeStraßeStraßeStraßeStraße
2. Neue Straße für die Wohnbebauung
Südhöhe/Münzmeisterstraße Franz-Franz-Franz-Franz-Franz-
Bänsch-Straße  Bänsch-Straße  Bänsch-Straße  Bänsch-Straße  Bänsch-Straße                   Seite 8
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3. Neuer Weg im Bereich des Gewer-
beparkes Coschütz/Gittersee an der
Stuttgarter Straße bzw. Pforzheimer
Straße Reutlinger WegReutlinger WegReutlinger WegReutlinger WegReutlinger Weg
4. Neue Straße für die Wohnanlage am
Wirtschaftsweg Am Briesnitzer HangAm Briesnitzer HangAm Briesnitzer HangAm Briesnitzer HangAm Briesnitzer Hang
5. Neue Straßen für das Wohngebiet
Alte Gärtnerei an der Altnossener Stra-
ße in Gompitz
für die Planstraße A1 – An den Alten An den Alten An den Alten An den Alten An den Alten
Gärtnereien Gärtnereien Gärtnereien Gärtnereien Gärtnereien für die Planstraße A2 –
Richard-Bernhardt-WegRichard-Bernhardt-WegRichard-Bernhardt-WegRichard-Bernhardt-WegRichard-Bernhardt-Weg
6. Neue Straße an der Kesselsdorfer
Straße in Zöllmen Wurgwitzer Land-Wurgwitzer Land-Wurgwitzer Land-Wurgwitzer Land-Wurgwitzer Land-
straßestraßestraßestraßestraße
7. Neue Straße im Bereich des Wiener
Platzes f f f f für die Planstraße G – Breslauer Breslauer Breslauer Breslauer Breslauer
StraßeStraßeStraßeStraßeStraße
8. Neue Straße für die Wohnbebauung
an der Oderstraße Klotzscher Berg- Klotzscher Berg- Klotzscher Berg- Klotzscher Berg- Klotzscher Berg-
lehnelehnelehnelehnelehne

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V3981-SR12-05V3981-SR12-05V3981-SR12-05V3981-SR12-05V3981-SR12-05
StadtraStadtraStadtraStadtraStadtratsbeschluss Nrtsbeschluss Nrtsbeschluss Nrtsbeschluss Nrtsbeschluss Nr.....     A 372-39-A 372-39-A 372-39-A 372-39-A 372-39-

2002 „Altholzkraftwerk in Nieder-2002 „Altholzkraftwerk in Nieder-2002 „Altholzkraftwerk in Nieder-2002 „Altholzkraftwerk in Nieder-2002 „Altholzkraftwerk in Nieder-
sedlitz“sedlitz“sedlitz“sedlitz“sedlitz“
Aufgrund § 20 SächsGem0 nehmen
Frau Stadträtin Eva Jähnigen und Herr
Stadtrat Johannes Lichdi, Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, an der Bera-
tung und Beschlussfassung nicht teil.
Der Stadtrat beschließt:
1. Die Ziffer 1 des Stadtratsbeschlus-
ses Nr. A 372-39-2002 vom 7. Feb-
ruar 2002 „Altholzkraftwerk in Nieder-
sedlitz“ wird aufgehoben.
2. Der Oberbürgermeister wird zur
Prüfung aufgefordert, welche rechtli-
chen, insbesondere bauplanungs-
rechtlichen Möglichkeiten der Landes-
hauptstadt zur Verfügung stehen, um
eine schleichende Umwidmung des
„Holzkraftwerkes Bosewitzer Staße“ zu
einer Müllverbrennungsanlage zu ver-
hindern. Das Ergebnis der Prüfung ist
den Ausschüssen für Stadtentwicklung
und Bau sowie Umwelt und Kommunal-
wirtschaft bis zum 30. August 2005
vorzulegen.

hauptstadt Dresden über die Erhe-hauptstadt Dresden über die Erhe-hauptstadt Dresden über die Erhe-hauptstadt Dresden über die Erhe-hauptstadt Dresden über die Erhe-
bung von Gebühren für die Abfall-bung von Gebühren für die Abfall-bung von Gebühren für die Abfall-bung von Gebühren für die Abfall-bung von Gebühren für die Abfall-
w i r t scha f t  (Ab fa l lw i r t scha f t sge-w i r t scha f t  (Ab fa l lw i r t scha f t sge-w i r t scha f t  (Ab fa l lw i r t scha f t sge-w i r t scha f t  (Ab fa l lw i r t scha f t sge-w i r t scha f t  (Ab fa l lw i r t scha f t sge-
bührensatzung) vom 28. Novemberbührensatzung) vom 28. Novemberbührensatzung) vom 28. Novemberbührensatzung) vom 28. Novemberbührensatzung) vom 28. November
2002, zuletzt geändert am 28. Okto-2002, zuletzt geändert am 28. Okto-2002, zuletzt geändert am 28. Okto-2002, zuletzt geändert am 28. Okto-2002, zuletzt geändert am 28. Okto-
ber 2004ber 2004ber 2004ber 2004ber 2004
Der Stadtrat beschließt die Änderung
der Satzung der Landeshauptstadt
Dresden über die Erhebung von Gebüh-
ren für die Abfallwirtschaft (Abfallwirt-
schaftsgebührensatzung) vom 28. No-
vember 2002, zuletzt geändert am
28. Oktober 2004.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V0483-SR12-05V0483-SR12-05V0483-SR12-05V0483-SR12-05V0483-SR12-05
Satzung der Landeshauptstadt Dres-Satzung der Landeshauptstadt Dres-Satzung der Landeshauptstadt Dres-Satzung der Landeshauptstadt Dres-Satzung der Landeshauptstadt Dres-
den für den Eigenbetr ieb „Stadt-den für den Eigenbetr ieb „Stadt-den für den Eigenbetr ieb „Stadt-den für den Eigenbetr ieb „Stadt-den für den Eigenbetr ieb „Stadt-
en twässerung  Dresden“  (E igen-en twässerung  Dresden“  (E igen-en twässerung  Dresden“  (E igen-en twässerung  Dresden“  (E igen-en twässerung  Dresden“  (E igen-
bet r iebssatzung S tadtentwässe-bet r iebssatzung S tadtentwässe-bet r iebssatzung S tadtentwässe-bet r iebssatzung S tadtentwässe-bet r iebssatzung S tadtentwässe-
rrrrrung)ung)ung)ung)ung)
Der Stadtrat beschließt die Satzung der
Landeshauptstadt Dresden für den
Eigenbetr ieb „Stadtentwässerung
Dresden“ (Eigenbetriebssatzung Stadt-
entwässerung).  Seite 12

Öffentliche Bekanntgabe der Landeshauptstadt Dresden

Entscheidung gegen die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
für eine nach Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Flüssiggaslageranlage
am Standort Jägerpark 12 in 01099 Dresden

Die Rheingas Handel GmbH & Co. KG,
Königsbrücker Straße 75 in 01099
Dresden hat bei der Landeshauptstadt
Dresden gemäß § 4 Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung für das
Vorhaben „Errichtung und Betrieb ei-
ner Flüssiggaslageranlage auf dem Ge-
lände des FV Dresden Nord e. V. am
Standort Jägerpark 12 in 01099 Dres-
den“ beantragt.
Die Anlage, bestehend aus einem erd-
gedeckten Lagerbehälter mit einem

Fassungsvermögen von 5,6 Tonnen
Flüssiggas (Propan) und einer Druck-
regleranlage, dient als Verbrauchslager
der Versorgung einer bestehenden
Heizungsanlage.
Flüssiggaslageranlagen dieser Art
unterliegen nach § 3 Abs. 1 i. V. m.
Anlage 1 Nr. 9.1.4 dem Gesetz über
die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. September 2001
(BGBl. I, S. 2350), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24.

Juni  2004 (SächsGVB1 S.  1359) .
Demnach ist gemäß § 3 c des UVPG
durch eine standortbezogene Vor-
prüfung im Einzelfall zu ermitteln,
ob das Vorhaben erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen haben
kann und ob  in fo lgedessen e ine
Umweltverträglichkeitsprüfung er-
forderlich ist.
Die standortbezogene Vorprüfung
des Einzelfalls hat ergeben, dass das
Vorhaben zu keiner erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkung auf ein

nach § 3 c i. V. m. Nr. 2 der Anlage 2
des  UVPG genanntes ,  besonders
empfindliches Gebiet führen kann.
Aus diesem Grund wird für das Vorha-
ben auf die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung verzich-
tet.

Dresden, 25. April 2005

gez. Roßberggez. Roßberggez. Roßberggez. Roßberggez. Roßberg
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister

3. Der Oberbürgermeister wird aufge-
fordert, vor Abgabe von Stellungnah-
men im Rahmen einer Beteiligung der
Landeshauptstadt als Träger öffentli-
cher Belange rechtzeitig die Zustim-
mung des Ausschusses für Umwelt und
Kommunalwirtschaft einzuholen. Dies
gilt auch dann, wenn die Landes-
hauptstadt lediglich über eine Ände-
rung informiert wird.

Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V0443-SR12-05V0443-SR12-05V0443-SR12-05V0443-SR12-05V0443-SR12-05
Zweckvereinbarung mit der StadtZweckvereinbarung mit der StadtZweckvereinbarung mit der StadtZweckvereinbarung mit der StadtZweckvereinbarung mit der Stadt
Pirna und weiteren Beteiligten zurPirna und weiteren Beteiligten zurPirna und weiteren Beteiligten zurPirna und weiteren Beteiligten zurPirna und weiteren Beteiligten zur
Sicherstellung Erschließung des Flur-Sicherstellung Erschließung des Flur-Sicherstellung Erschließung des Flur-Sicherstellung Erschließung des Flur-Sicherstellung Erschließung des Flur-
ssssstücks 147/1 der Gemarkung Ober-tücks 147/1 der Gemarkung Ober-tücks 147/1 der Gemarkung Ober-tücks 147/1 der Gemarkung Ober-tücks 147/1 der Gemarkung Ober-
poyritzpoyritzpoyritzpoyritzpoyritz
Der Stadtrat beschließt den Abschluss
der Zweckvereinbarung mit der Stadt
Pirna und weiteren Beteiligten zum Flur-
stück 147/1 der Gemarkung Oberpoy-
ritz entsprechend der Anlage 1 der Vor-
lage.
Beschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-NrBeschluss-Nr.:. :. :. :. :     V0482-SR12-05V0482-SR12-05V0482-SR12-05V0482-SR12-05V0482-SR12-05
Änderung der Satzung der Landes-Änderung der Satzung der Landes-Änderung der Satzung der Landes-Änderung der Satzung der Landes-Änderung der Satzung der Landes-
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Wohnungen für sozial Schwache
Tagesordnung der 13. Sitzung des Stadtrates am 19. und 20. Mai, jeweils 16 Uhr, im Rathaus

1. Aktuelle Stunde zum Thema „Dro-
hende Schulschließungen in Dresden“
oder Fragestunde für Stadträtinnen und
Stadträte
2. Wahl des Aufsichtsrates der ZOO
Dresden GmbH
3. Umbesetzung im Ausschuss für All-
gemeine Verwaltung, Ordnung und
Sicherheit
4. Umbesetzung im Ausschuss für
Kultur
5. Umbesetzung im Betriebsausschuss
für Städtische Krankenhäuser und Kin-
dertagesstätten
6. Umbesetzung im Ortsbeirat Cotta
7. Mehr Eigenverantwortung an die
Schulen durch Lehrmittelpauschalie-
rung
8. Drewag-Konsortialvertrag
9. Bürgschaftsrichtlinie
10. Sanierungsstau bei Dresdner Brü-
cken – erheblicher Handlungsbedarf
11. Modernisierung der Stadtverwal-
tung durch Einsparung einer Hierarchie-
ebene
12. Zuweisungen von Wohnungen für
sozial Schwache

13. Infrastruktur für Reisebuspark-
plätze
14. Veränderung des Sondervermö-
gens des Eigenbetriebes Sportstätten
und Bäder für das Wirtschaftsjahr 2004
– Grundstücksliste
15. Festlegung gemeinsamer Grund-
schulbezirke
16. Aufhebung der Schulbezirke
17. Satzung zur Festsetzung der Real-
steuerhebesätze für das Jahr 2005
18. Unternehmerische Entscheidungen
zur Holding Schönfeld-Weißiger  Ver-
waltungsgesellschaft mbH
19. Auflösung der Schönfeld-Weißiger
Verwaltungsgesellschaft und ihrer Toch-
tergesellschaften
20. Satzung zur Änderung der „Sat-
zung der Landeshauptstadt Dresden
über die Durchführung einer Kommu-
nalstatistik zur Erhebung von Daten für
die Erstellung eines Dresdner Mietspie-
gels (Mietspiegel-Satzung) vom 8. Feb-
ruar 2001“
21. Errichtung einer neuen Daueraus-
stellung im Stadtmuseum Dresden in
Vorbereitung des Stadtjubiläums 2006

22. Änderung des Statutes zur Verlei-
hung des Kunstpreises und des För-
derpreises der Landeshauptstadt Dres-
den vom 29. April 1999
23. Bebauungsplan Nr. 90 I, Dresden-
Striesen Nr. 11, Müller-Berset-Straße/
Laubestraße,
hier:
1. Beschluss über Stellungnahmen
aus dem frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren, aus der öffentlichen Ausle-
gung, der erneuten öffentlichen Ausle-
gung und der zweiten erneuten öffent-
lichen Auslegung
2. Satzungsbeschluss sowie Billigung
der Begründung zum Bebauungsplan
24. Bebauungsplan Nr. 90 G, Dresden-
Striesen Nr. 9, Borsbergstraße/Spener-
straße,
hier:
1. Beschluss über Stellungnahmen
aus dem frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren, aus der öffentlichen Ausle-
gung, der erneuten öffentlichen Ausle-
gung und der zweiten erneuten öffent-
lichen Auslegung
2. Satzungsbeschluss sowie Billigung

der Begründung zum Bebauungsplan
25. Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 649, Dresden-Leuben, Was-
serskianlage,
hier:
1. Beschluss über Anregungen sowie
Stellungnahmen aus dem frühzeitigen
Beteiligungsverfahren
2. Beschluss über Anregungen sowie
Stellungnahmen
3. Satzungsbeschluss und Billigung
der Begründung zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan
26. Vorhaben- und Erschließungsplan
Nr. 630 Dresden-Eschdorf  Nr. 1, Am
Spiegelweg,
hier:
Aufhebung des Satzungsbeschlusses
mit Beitrittsbeschluss zum Vorhaben-
und Erschließungsplan
27. Übertragung der Gesellschaftsan-
teile an der aquabench GmbH
28. Sachkundige Einwohnerinnen und
Einwohner im Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Bau
29. Umbenennung der „Loschwitzer
Brücke“
30. Bericht zur Entwicklung sozialer
Strukturen und Lebenslagen in der
Landeshauptstadt Dresden – Lebens-
lagenbericht
31. Zukunft der städtischen Kranken-
häuser in kommunaler Trägerschaft –
Gesundheitsleitbild für die stationäre
medizinische Daseinsvorsorge
32. Mietkosten
33. Wahrnehmung der Bauherrenfunk-
tion in der Gesamtverantwortung für
alle kommunalen Hochbaumaßnahmen
auf das Hochbauamt
34. Parken im Umfeld des Universitäts-
klinikums
35. Bürgerhaushalt
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit:Unter Ausschluss der Öffentlichkeit:Unter Ausschluss der Öffentlichkeit:Unter Ausschluss der Öffentlichkeit:Unter Ausschluss der Öffentlichkeit:
36. Beförderung von Beamten
37. Kuratorium UNESCO-Welterbe
Dresdner Elbtal
38. Auswahl des Beraters zur Aktivie-
rung von Vermögen des Konzerns Woba
Dresden GmbH
Nächste Sitzung: 9. Juni 2005.Nächste Sitzung: 9. Juni 2005.Nächste Sitzung: 9. Juni 2005.Nächste Sitzung: 9. Juni 2005.Nächste Sitzung: 9. Juni 2005.

Tagesordnung
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Öffentliche Bekanntmachungen

Wahl von Friedensrichterinnen und Friedensrichtern für die Schiedsstellen
der Landeshauptstadt Dresden
Die Landeshauptstadt Dresden sucht
zum 28. Oktober 2005 13 Friedensrich-
ter/Friedensrichterinnen für die folgen-
den Schiedsstellenbezirke:
Altstadt
Blasewitz-Nord
Blasewitz-Süd
Cotta – Bereich Gorbitz mit der Ort-
schaft Altfranken
Cotta – übriger Bereich mit den Ort-
schaften Cossebaude und Oberwartha
Klotzsche
Leuben
Loschwitz mit den Ortschaften Weix-
dorf, Langebrück, Schönborn
Pieschen
Plauen-Ost
Plauen-West
Prohlis-Ost
Prohlis-West
Schönfeld-Weißig
Aufgabe der Friedensrichterin/des Frie-
densrichters ist, außerhalb eines Ge-
richtsverfahrens Meinungsverschie-
denheiten und Streitigkeiten vermögens-
und strafrechtlicher Art zu schlichten und
im Schlichtungsverfahren einen Ver-
gleich herbeizuführen: beispielsweise
bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ärger

mit Vermietern, Körperverletzung, Haus-
friedensbruch, Beleidigung und Sach-
beschädigung.
Die Friedensrichterin/der Friedensrich-
ter wird für fünf Jahre vom Stadtrat
für das Ehrenamt gewählt und kann
wiedergewählt werden. Sie/er erhält
gemäß Satzung der Landeshauptstadt
Dresden über d ie Err ichtung von
Schiedsstellen und zur Entschädigung
von Friedensrichtern den Friedensrich-
tern monatlich 51,13 Euro.
Wer in einem der Schiedsstellenbezirke
wohnt, zu Beginn der Amtsperiode das
30. aber noch nicht das 70. Lebens-
jahr vollendet hat und Interesse an den
Aufgaben der Friedensrichter hat, wird
gebeten, sich bis 9. Juni 2005 9. Juni 2005 9. Juni 2005 9. Juni 2005 9. Juni 2005  schrift-
lich zu bewerben: Landeshauptstadt
Dresden, Rechtsamt, Postfach 12 00
20, 01001 Dresden.
Der Bewerbung sollte ein kurzer Le-
benslauf beigefügt werden. Sie muss
eine Erklärung enthalten, dass kein
Ausschlussgrund nach § 4 des Geset-
zes über die Schiedsstellen in den Ge-
meinden des Freistaates Sachsen
(Sächsisches Schiedsstellengesetz)
vorliegt. Darüber hinaus muss die Ber-

werberin/der Bewerber ihre/seine Ein-
willigung erteilen, dass die Landes-
hauptstadt Dresden Auskünfte zu den
Ausschlussgründen beim Bundesbe-
auftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik
einholt. Ein Vordruck der Erklärung ist
beim Rechtsamt erhältlich.
Folgende Ausschlussgründe sieht § 4
Sächsisches Schiedsstellengesetz vor:
Friedensrichter kann nicht sein, wer
1. als Rechtsanwalt zugelassen oder als
Notar bestellt ist;
2. die Besorgung fremder Rechtsan-
gelegenheiten geschäftsmäßig ausübt;
3. das Amt eines Berufsrichters oder
Staatsanwaltes ausübt oder als Polizei-
oder Justizbeamter tätig ist;
4. die Fähigkeit zur Bekleidung öffent-
licher Ämter nicht besitzt oder durch
gerichtliche Anordnungen in der Ver-
fügung über sein Vermögen be-
schränkt ist.
Friedensrichter soll nicht sein, wer
1. gegen die Grundsätze der Mensch-
lichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit ver-
stoßen hat, insbesondere die im inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und

politische Rechte vom 19. Dezember
1966 gewährleisteten Menschenrech-
te oder die in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte vom 10. De-
zember 1948 enthaltenen Grundsätze
verletzt hat oder
2. für das frühere Ministerium für
Staatssicherheit oder Amt für nationale
Sicherheit tätig war.
Bei ehemaligen Mitarbeitern oder An-
gehörigen in herausgehobener Funk-
tion von Parteien und Massenorgani-
sationen, der bewaffneten Organe und
Kampftruppen sowie sonstiger staatli-
cher oder gemeindlicher Dienststellen
oder Betriebe der ehemaligen DDR,
insbesondere bei Abteilungsleitern der
Ministerien und Räte der Bezirke, Ab-
solventen zentraler Parteischulen, po-
litischen Funktionsträgern in den be-
waffneten Organen und Kampftruppen,
Botschaften und Leitern anderer diplo-
matischer Vertretungen und Handels-
vertretungen sowie bei Mitgliedern der
Bezirks- und Kreiseinsatzleitungen wird
vermutet, dass sie die als Friedensrich-
ter erforderliche Eignung nicht besitzen.
Diese Vermutung kann widerlegt werden.
Nähere Auskünfte: Telefon 4 88 22 39.

Wahl von Protokollführerinnen und Protokollführern für die Schiedsstellen
der Landeshauptstadt Dresden
Die Landeshauptstadt Dresden sucht
je eine Protokollführerin/einen Protokoll-
führer für die folgenden Schiedsstellen-
bezirke:
SchiedsstellenbezirkSchiedsstellenbezirkSchiedsstellenbezirkSchiedsstellenbezirkSchiedsstellenbezirk AmtsantrittAmtsantrittAmtsantrittAmtsantrittAmtsantritt
Altstadt 24. Februar 2006
Cotta- Bereich Gorbitz
mit der Ortschaft
Altfranken 24. Februar 2006
Gompitz 28. Oktober 2005
Klotzsche 24. Februar 2006
Leuben   2. November 2005
Loschwitz 28. Oktober 2005
Mobschatz 24. Februar 2006
Pieschen 28. Oktober 2005
Plauen-West 28. Oktober 2005
Prohlis-Ost 28. Oktober 2005
Prohlis-West 28. Oktober 2005

Die Aufgabe der Protokollführerin/des
Protokollführers ist, über die von der
Schiedsstelle durchgeführten Schlich-
tungsverfahren zu Meinungsverschie-
denheiten und Streitigkeiten Protokoll
zu führen und die Friedensrichterin/
den Friedensrichter zu unterstützen:
beispielsweise bei Nachbarschafts-

streitigkeiten, Ärger mit Vermietern,
Körperverletzung, Hausfriedensbruch,
Beleidigung und Sachbeschädigung.
Die Protokollführerin/der Protokollfüh-
rer wird für fünf Jahre vom Stadtrat
für das Ehrenamt gewählt und kann
wiedergewählt werden. Sie/er erhält
gemäß Satzung der Landeshauptstadt
Dresden über die Einrichtung von
Schiedsstellen und zur Entschädigung
von Friedensrichtern und Protokollfüh-
rern monatlich 25,56 Euro.
Die Stadt ist in 16 Schiedsstellen-
bezirke eingeteilt, von denen 13 mit
Protokollführern besetzt werden müs-
sen. Wer in einem Schiedsstellenbezirk
wohnt, zu Beginn der Amtsperiode das
30. aber noch nicht das 70. Lebens-
jahr vollendet hat und Interesse an der
Aufgabe für Protokollführer hat, wird
gebeten sich bis 9. Juni 2005  9. Juni 2005  9. Juni 2005  9. Juni 2005  9. Juni 2005  schrift-
lich zu bewerben: Landeshauptstadt,
Rechtsamt, Postfach 12 00 20, 01001
Dresden.
Der Bewerbung sollte ein kurzer Le-
benslauf beigefügt werden. Sie Bewer-
bung muss eine Erklärung enthalten,

dass kein Ausschlussgrund nach § 4
des Gesetzes über die Schiedsstellen
in den Gemeinden des Freistaates Sach-
sen (Sächsisches Schiedsstellenge-
setz) vorliegt.
Folgende Ausschlussgründe sieht § 4
Sächsisches Schiedsstellengesetz vor:
Protokollführer kann nicht sein, wer
1. als Rechtsanwalt zugelassen oder als
Notar bestellt ist;
2. die Besorgung fremder Rechtsan-
gelegenheiten geschäftsmäßig ausübt;
3. das Amt eines Berufsrichters oder
Staatsanwaltes ausübt oder als Polizei-
oder Justizbeamter tätig ist;
4. die Fähigkeit der Begleitung öffentli-
cher Ämter nicht besitzt oder durch ge-
richtliche Anordnung in der Verfügung
über sein Vermögen beschränkt ist.
Protokollführer soll nicht sein, wer
1. gegen die Grundsätze der Mensch-
lichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit ver-
stoßen hat, insbesondere die im Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und
politische Rechte vom 19. Dezember
1966 geleisteten Menschenrechte oder
die in der Allgemeinen Erklärung der

Menschenrechte vom 10. Dezember
1948 enthaltenen Grundsätze verletzt
hat oder
2. für das frühere Ministerium für
Staatssicherheit oder Amt für Nationa-
le Sicherheit tätig war.
Bei ehemaligen Mitarbeitern oder An-
gehörigen in herausgehobener Funk-
tion von Parteien und Massenorgani-
sationen, der bewaffneten Organe und
Kampfgruppen sowie sonstiger staat-
licher oder gemeindlicher Dienststel-
len oder Betriebe der ehemaligen DDR,
insbesondere bei Abteilungsleitern der
Ministerien und der Räte der Bezirke,
Absolventen zentraler Parteischulen,
politischen Funktionsträgern in den
bewaffneten Organen, Botschaftern
und Leitern anderer diplomatischer
Vertretungen und Handelsvertretun-
gen sowie bei Mitgliedern der Bezirks-
und Kreiseinsatzleitungen wird vermu-
tet, dass sie die als Protokollführer
erforderliche Eignung nicht besitzen.
Diese Vermutung kann widerlegt wer-
den.
Nähere Auskünfte: Telefon 4 88 22 39.
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Satzung zur Änderung der Satzung der Landeshauptstadt Dresden über
die Erhebung von Gebühren für die  Abfallwirtschaft
(Abfallwirtschaftsgebührensatzung)
vom 28. November 2002, zuletzt geändert am 28. Oktober 2004

Vom 28. April 2005

Auf Grundlage des § 3 a Abs. 1 des
Sächsischen Abfallwirtschafts- und
Bodenschutzgesetzes (SächsABG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Mai 1999 (SächsGVBl. S. 261),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 5.
Mai 2004 (SächsGVBl. S. 148), der §§
1, 2, 9 bis 11, 14 und 15 des Sächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes
(SächsKAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. August 2004
(SächsGVBl. S. 418) und der §§ 4 und
14 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom
18. März 2003 (SächsGVBl. S. 55, ber.
S. 159) hat der Stadtrat der Landes-
hauptstadt Dresden in seiner Sitzung

am 28. April 2005 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
§ 6 Abs. 5 wird ersatzlos gestrichen.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Diese Satzung tritt am 1. Juni 2005 in
Kraft.

Dresden, 3. Mai 2005

Roßberg, OberbürgermeisterRoßberg, OberbürgermeisterRoßberg, OberbürgermeisterRoßberg, OberbürgermeisterRoßberg, Oberbürgermeister
der Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresden

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4
SächsGemOSächsGemOSächsGemOSächsGemOSächsGemO
Sollte diese Satzung unter Verletzung

Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden für die Förderung der
freien Jugendhilfe (Förderrichtlinie Jugendhilfe)
Vom 28. April 2005

InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis
1. Grundsätze
2. Voraussetzungen
3. Gegenstand und Umfang der Förde-
rung
4. Mehrjährige Förderung
5. Mehrere Ämter als Zuwendungs-
geber
6. Verfahrensfragen
7. Schlussbestimmungen

1. Grundsätze1. Grundsätze1. Grundsätze1. Grundsätze1. Grundsätze
Zielstellung dieser Richtlinie ist die
Umsetzung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (SGB VIII) durch Träger
der freien Jugendhilfe in der Landes-
hauptstadt Dresden.
Diese Richtlinie regelt den Rahmen und
die Bedingungen für die Förderung der
freien Jugendhilfe.

2. Voraussetzungen2. Voraussetzungen2. Voraussetzungen2. Voraussetzungen2. Voraussetzungen
(1) Grundsätzlich gefördert werden
Angebote in der Landeshauptstadt
Dresden für Dresdner Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, die durch
in Dresden ansässige Träger der freien
Jugendhilfe erbracht werden. Angebo-
te anderer Träger der freien Jugend-

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
der Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.
Ist eine Verletzung nach vorstehender
Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Jahresfrist jeder-
mann diese Verletzung geltend ma-
chen.

RoßbergRoßbergRoßbergRoßbergRoßberg
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister

hilfe, die überregional oder in anderen
Gebietskörperschaften tätig sind, kön-
nen gefördert werden, wenn sie den
Bedarf von Dresdner jungen Menschen
erfüllen und wenn sie als Träger der
freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII
anerkannt sind.
(2) Gefördert werden Träger der frei-
en Jugendhilfe als natürliche und ju-
ristische Personen, mithin also rechts-
fähige und nicht rechtsfähige Vereini-
gungen, die die freiwillige Tätigkeit auf
dem Gebiet der Jugendhilfe unter fol-
genden Voraussetzungen wahrneh-
men:
1. Fachliche Kompetenz für die geplante
Maßnahme
2. Gewähr für eine zweckentsprechen-
de und wirtschaftliche Verwendung der
Mittel
3. Gemeinnützige Ziele
4. Erbringung eines angemessenen
Eigenanteils
5. Eine den Zielen des Grundgesetzes
förderliche Arbeit.
Eine auf Dauer angelegte Förderung
setzt in der Regel die Anerkennung
als Träger der freien Jugendhilfe vor-
aus.

(3) Eine Förderung muss form- und
fristgerecht beantragt werden.

3.3.3.3.3. Gegenstand und Umfang der För-Gegenstand und Umfang der För-Gegenstand und Umfang der För-Gegenstand und Umfang der För-Gegenstand und Umfang der För-
derungderungderungderungderung
(1) Die Stadt Dresden fördert die freie
Jugendhilfe im Rahmen ihres Haushal-
tes nach pflichtgemäßem Ermessen
auf der Grundlage des zu erwartenden
Bedarfs an jugendhilflichen Angeboten,
orientiert an der aktuellen Jugendhilfe-
planung.
(2) Die öffentliche Jugendhilfe fördert
die freie Jugendhilfe nach Maßgabe des
SGB VIII. Bei der Förderung der freien
Jugendhilfe durch den öffentlichen Trä-
ger werden die Grundsätze und Maß-
stäbe zugrunde gelegt, die auch für
die Finanzierung der Maßnahmen der
öffentlichen Jugendhilfe gelten.
Die Förderung erfolgt:
a) für einzelne abgegrenzte und zeit-
lich befristete Vorhaben als Projekt-
förderung und
b) zur Deckung der gesamten oder eines
nicht abgrenzbaren Teils der zuwendungs-
fähigen Ausgaben eines zeitlich nicht be-
fristeten Angebotes auf dem Wege der
institutionellen Förderung der Träger der

von Verfahrens- oder Formvorschriften
zu Stande gekommen sein, gilt sie ein
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO
wegen Gesetzeswidrigkeit widerspro-
chen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 benannten
Frist

freien Jugendhilfe zur Wahrnehmung ih-
rer satzungsgemäßen Aufgaben.
(3) Die Zuwendungen werden in der
Regel als nicht rückzahlbare Zuschüs-
se in Form einer Anteils-, Fehlbedarfs-
oder Festbetragsf inanzierung ge-
währt. Die Träger der Angebote sollen
einen angemessenen Eigenanteil der
zuwendungsfähigen Aufwendungen
erbringen. Der Eigenanteil setzt sich
zusammen aus Eigenmitteln und/oder
Eigenleistungen.
Dabei sind deren unterschiedliche
Finanzkraft und die sonstigen Verhält-
nisse zu berücksichtigen.

4. Mehrjährige Förderung4. Mehrjährige Förderung4. Mehrjährige Förderung4. Mehrjährige Förderung4. Mehrjährige Förderung
(1) Für Angebote der freien Jugendhil-
fe, deren Bestand über mehrere Jahre
gesichert werden soll, kann der Ju-
gendhilfeausschuss eine Förderung
über mehrere Jahre beschließen.
(2) Mehrjährige Förderung können Trä-
ger der freien Jugendhilfe nur für An-
gebote erhalten, in denen vom Jugend-
hilfeausschuss anerkannte Qualitäts-
sicherungsverfahren angewandt wer-
den.
(3) Hat der Stadtrat keine besondere
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Ermächtigung ausgesprochen, kann
die Förderung für nachfolgende Haus-
haltsjahre nur mit einem Haushaltsvor-
behalt beschlossen werden.

5. Mehrere Ämter als Zuwendungs-5. Mehrere Ämter als Zuwendungs-5. Mehrere Ämter als Zuwendungs-5. Mehrere Ämter als Zuwendungs-5. Mehrere Ämter als Zuwendungs-
gebergebergebergebergeber
Werden Aufgaben, Maßnahmen oder
Vorhaben von mehreren Ämtern ge-
fördert, soll das Amt koordinierend für
die Förderung tätig werden, welches
nach den Inhalten des geplanten Vor-

habens voraussichtlich den größten
Anteil an der Förderung zu tragen hat.
Dieses Amt ist der alleinige Ansprech-
partner für den freien Träger.

6.6.6.6.6. VerfahrensfragenVerfahrensfragenVerfahrensfragenVerfahrensfragenVerfahrensfragen
Das Verwaltungsverfahren zur Umset-
zung dieser Richtlinie regelt der Ju-
gendhilfeausschuss in einer gesonder-
ten Vorschrift. Diese enthält insbe-
sondere Festlegungen zu folgenden
Punkten:

– Planungsverfahren
– Bemessungsgrundlagen
– Form der Beantragung
– Antragsfristen
– Auszahlungsmodalitäten
– Nachweis der bestimmungsgerech-
ten Verwendung der Zuschüsse
– Qualitätssicherungsverfahren.
Die Vorschrift wird vom Vorsitzen-
den des Jugendhilfeausschusses aus-
gefertigt und im Amtsblatt veröffent-
licht.

Allgemeinverfügung Nr. T 02/05

Teileinziehung eines öffentlichen Straßenabschnittes nach § 8 SächsStrG

Die Nutzung eines Teiles der Mühlen- Mühlen- Mühlen- Mühlen- Mühlen-
straßestraßestraßestraßestraße, des Einmündungsbereiches in
die Windmühlenstraße und der Brücke
über den Lockwitzbach, TTTTTeile des Flureile des Flureile des Flureile des Flureile des Flur-----
stückes Nrstückes Nrstückes Nrstückes Nrstückes Nr..... 534/2 der Gemarkung 534/2 der Gemarkung 534/2 der Gemarkung 534/2 der Gemarkung 534/2 der Gemarkung
D r e s d e n - N i e d e r s e d l i t zD r e s d e n - N i e d e r s e d l i t zD r e s d e n - N i e d e r s e d l i t zD r e s d e n - N i e d e r s e d l i t zD r e s d e n - N i e d e r s e d l i t z      wird ge-
mäß § 8 des Sächsischen Straßen-
gesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar
1993 (SächsGVBl S. 93) mit Wirkung
vom auf die Bekanntgabe folgenden
Tag für den öffentlichen Kraftfahrzeug-
verkehr aufgehoben und auf den öf-
fentlichen Fußgänger- und Fahrrad-
verkehr beschränkt.
Die nachträgliche Beschränkung der
Widmung auf die bestimmten Benut-
zungsarten wird aus überwiegenden

Gründen des öffentlichen Wohls fest-
gelegt. Die historische Brücke steht
unter Denkmalschutz und wurde in-
folge des motorisierten Fahrverkehrs
mehrmals beschädigt. Sie ist auf grund
bestimmter technischer Parameter und
ihrer Lage im Verkehrsraum für das
Befahren mit Kraftfahrzeugen nur sehr
bedingt geeignet.
Mit der Einrichtung einer Kreisver-
kehrsführung im unmittelbar anliegen-
den Kreuzungsbereich wird das Befah-
ren der Einmündung über die Lock-
witzbachbrücke in die Mühlenstraße
ausgeschlossen.
Für die Gewährleistung von Sicherheit
und Ordnung im betreffenden Bereich

ist eine Sperrung des beschriebenen
Straßenabschnittes für den öffentlichen
Kraftfahrzeugverkehr erforderlich.
Die Landeshauptstadt Dresden hat die
Absicht der Teileinziehung des betreffen-
den Abschnittes der Mühlenstraße am
5. Februar 2004 öffentlich bekannt gege-
ben. Die Teileinziehungsverfügung wur-
de unter Abwägung aller eingegangenen
Hinweise und Einwände getroffen.
Die Pläne mit der Darstellung von Lage
und Ausdehnung der von der Teilein-
ziehung betroffenen Straßenflächen
liegen ab dem auf die Bekanntgabe fol-
genden Tag für die Dauer eines Mo-
nats bei der Landeshauptstadt Dres-
den, Straßen- und Tiefbauamt, Sach-

7. Schlussbestimmungen7. Schlussbestimmungen7. Schlussbestimmungen7. Schlussbestimmungen7. Schlussbestimmungen
Die Richtlinie tritt am Tag nach ihrer
Bekanntmachung im Dresdner Amts-
blatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die „Richt-
linie zur Förderung der freien Jugend-
hilfe“ vom 31. August 1995 außer Kraft.

Dresden, 3. Mai 2005

RoßbergRoßbergRoßbergRoßbergRoßberg
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister
der Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresdender Landeshauptstadt Dresden

gebiet Straßenverwaltung, Technisches
Rathaus, Hamburger Straße 19, 01067
Dresden, Zimmer 3095, während der
Sprechzeiten für jedermann öffentlich
zur Einsicht aus.
Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann
innerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Landes-
hauptstadt Dresden einzulegen (Haupt-
sitz: Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067
Dresden).

gez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitzgez. Koettnitz; Leiter des Straßen-Leiter des Straßen-Leiter des Straßen-Leiter des Straßen-Leiter des Straßen-
und Tiefbauamtesund Tiefbauamtesund Tiefbauamtesund Tiefbauamtesund Tiefbauamtes

Anzeige

Ausschuss für Wirtschaftsförderung tagt

Der Ausschuss für Wirtschaftsförde-
rung tagt am 12. Mai 2005, 16.00 Uhr
im Rathaus, Dr.-Külz-Ring, 3. Etage,
Zimmer 13, Beratungsraum.
Auf der Tagesordnung stehen:
■ Beschlussfassung zu VOB-Leistun-
gen
■ Verkehrsbauvorhaben Postplatz,
Los: Öffentliche Beleuchtung
■ Ausbau Ortsverbindungsstraße von
Schönfeld nach Weißig „Am Säge-
werk“ Lärmsanierung
■ Ausbau Nöthnitzer Straße  zwischen
Hohe Straße und Bernhardstraße
■ Grundhafter Ausbau Rayskistraße
von Reicker Straße bis einschließlich
Basteiplatz
■ Krankenhaus Dresden Friedrichstadt,
Neubau operatives Zentrum Haus C, 5 Lose
Los 11 Türzargen/Türblätter/Beschlä-
ge/Stahltüren
Los 12 Gerüstarbeiten
Los 13 Dachdecker/Dachklempner
Los 14 Medizinische Gase

Los 15 Heizung
■ Berufsschulzentrum Gesundheit
und Sozialwesen Dresden, 25 Lose
Los 12–1.2.3 Trockenbauarbeiten
Hauptgebäude, Erweiterungsbau, Aula,
Maxim-Gorki-Straße 39
Los 12–4.6 Trockenbauarbeiten, Lehr-
küchengebäude/Sporthalle, Döbelner
Straße 8–10
Los 16–1.2 Fliesen-/Plattenarbeiten
Schulgebäude/Erweiterungsbau, Ma-
xim-Gorki-Straße 39
Los 16–3 Fliesen-/Plattenarbeiten Aula,
Maxim-Gorki-Straße 39

Los 16–4 Fliesen-/Plattenarbeiten Lehr-
küche, Döbelner Straße 8–10
Los 16–6 Fliesen-/Plattenarbeiten
Sporthalle, Döbelner Straße 8–10
Los 17–1.2 Bodenbelagsarbeiten/
Parkettarbeiten Schulgebäude/Er-
weiterungsbau, Maxim-Gorki-Stra-
ße 39
Los 17–3 Bodenbelags-/Parkettarbei-
ten Aula, Maxim-Gorki-Straße 39
Los 17–4 Bodenbelagsarbeiten/Par-
kettarbeiten, Lehrküche, Döbelner Stra-
ße 8–10
Los 17–6 Bodenbelag Sporthal le,

Döbelner Straße 8–10
Los 19–1.2 Malerarbeiten Schulgebäu-
de/Erweiterungsbau, Maxim-Gorki-
Straße 39
Los 19–3 Malerarbeiten Aula, Maxim-
Gorki-Straße 39
Los 19–4 Malerarbeiten Lehrküche,
Döbelner Straße 8–10
Los 19–6 Malerarbeiten Sporthalle,
Döbelner Straße 8–10
Los 20–1.2 Heizung/Sani
Los 20–3 Heizungs- und Sanitärtechnik
Los 20–4 Heizungs- und Sanitärtechnik
Los 20–6 Heizungs- und Sanitärtechnik
Los 21–1.2 Lüftungstechnik
Los 21–4 Lüftungstechnik
Los 21–6 Lüftung
Los 22–1.2 Elektrotechnik
Los 22–4 Elektrotechnik
Los 22–6 Elektrotechnik
Los 27–7 Außenanlagen Maxim-Gorki-
Straße 39
Los 10–1.2: Tischlerarbeiten Schulge-
bäude/Erweiterungsbau
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Anzeigen

Der Eliasfriedhof
Als im Jahre 1680 zum letzten Mal in
Dresden die Pest wütete, reichten die
wenigen Begräbnisplätze für die große
Zahl der Opfer nicht aus. So wurde unter
Johann Georg II. der Eliasfriedhof damals
weit außerhalb der Stadt, heute neben
dem Gericht am Sachsenplatz, als Pest-
und Seuchenfriedhof angelegt. 1724 er-
folgte seine Erweiterung im Zusammen-
hang mit der Aufhebung des Kirchhofs
um die Frauenkirche. Dabei entstanden,
vermutlich nach Plänen George Bährs die
barocken Grufthäuser. Charakteristisch ist
ihre Schwibbogenarchitektur, deren Öff-
nungen mit schmiedeeisernen, mannig-
faltig gestalteten Barock- und Rokoko-
gittern geschlossen wurden, die für die
Kunstfertigkeit des zeitgenössischen
Schmiedehandwerks stehen. Im inneren
finden sich viele Grabmale nach Entwür-
fen bedeutender Künstler.
Zahlreiche bedeutende und weit über

Dresden hinaus berühmte Persönlichkei-
ten wurden auf dem Eliasfriedhof bestat-
tet. Von den vielen seinen stellvertretend
genannt: die Landschaftsmaler Johann
Christian Klengel und Johan Christian
Clausen Dahl, der Komponist Johann
Gottlieb Naumann sowie der evangelisch-
lutherische Oberhofprediger Christoph
Friedrich von Ammon, der Gründer der
Technischen Bildungsanstalt Wilhelm
Gotthelf Lohrmann, Hofbaumeister Gott-
lob Friedrich Thormeyer, der Begründer
der Güntzstiftung Justus Friedrich Güntz
und Justine Renner, geb. Segedin (1763-
1855), die berühmte Gustl von Blasewitz.
Am 30. Juni 1876 erfolgte auf dem
Eliasfriedhof die letzte Bestattung.
Der Förderverein Eliasfriedhof Dresden
e. V. führt hier regelmäßig Führungen
durch. Unter www.eliasfriedhof-
dresden.de finden sich die Termine und
zahlreiche Informationen.
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Offenlegung von Änderungen der Daten des Liegenschaftskatasters gemäß
§ 9 der Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungsgesetz

An den folgenden Flurstücken in der
Landeshauptstadt Dresden wurden die
Daten des Gebäudebestandes entspre-
chend § 6 Abs. 4 (Durchführungsver-
ordnung zum Sächsischen Vermes-
sungsgesetz – DVOSächsVermG) vom
1. September 2003 (SächsGVBl. S. 342)
aktualisiert. Allen betroffenen Eigentü-
mern und Erbbauberechtigten werden
die Ergebnisse dieser Veränderungen
durch Offenlegung bekannt gemacht.
Die Ermächtigung zur Bekanntgabe auf
diesem Wege ergibt sich aus § 9 der
Verordnung des Sächsischen Staats-
ministeriums des Innern zur Durchfüh-
rung des Sächsischen Vermessungs-
gesetzes (DVOSächs-VermG).
Altstadt IIAltstadt IIAltstadt IIAltstadt IIAltstadt II  101 d, 101 f, 101 g, 102/2,
102 b, 104, 105/5, 105 a, 114 e, 115 b,
1162,124/11, 126/2, 126/3, 131/13,
137/8, 145 e, 146, 146 z, 183 s, 187/
10, 196 r, 21/3, 24/2, 76/1, 799, 80 h,
901/1, 914/1, 1001/3, 1201, 295/8,
418 i, 436/1
Altstadt IAltstadt IAltstadt IAltstadt IAltstadt I 3205/2
BlasewitzBlasewitzBlasewitzBlasewitzBlasewitz 181/2, 181 f, 204 c, 204 p,
220 b, 240, 249 c, 758
BorsbergBorsbergBorsbergBorsbergBorsberg 19, 3/1, 33
BrabschützBrabschützBrabschützBrabschützBrabschütz 103 a, 105, 169/2, 25/2,
43
CossebaudeCossebaudeCossebaudeCossebaudeCossebaude 205/4
CottaCottaCottaCottaCotta 273/13, 273/15, 298, 82 e
Dresdner Heide Dresdner Heide Dresdner Heide Dresdner Heide Dresdner Heide 10,2
Gomlitz Gomlitz Gomlitz Gomlitz Gomlitz 100/2, 118/2, 17, 20 b, 33,
77 d, 9/2
GroßlugaGroßlugaGroßlugaGroßlugaGroßluga 11/1, 110/3, 50/11, 70/13
Hellerau Hellerau Hellerau Hellerau Hellerau 718 a, 726 l, 726 m, 726 n,
726 o, 726 w, 727 y, 732 g, 733 g,
734 c, 734 f, 734 n, 737 l, 739 k, 742 p,
762, 767, 818, 821, 827, 873, 874,
887
HellerbergeHellerbergeHellerbergeHellerbergeHellerberge 18/1
KauschaKauschaKauschaKauschaKauscha 12/3, 29/13, 29/14
KlotzscheKlotzscheKlotzscheKlotzscheKlotzsche 1011, 1018, 1020, 1044,
219/8, 223, 224/1, 225/4, 236/106,

236/163, 236/18, 236/25, 236/82,
236/95, 236/96, 259/3, 260, 307/7,
312/10, 312 a, 349/4, 359/17, 359 e,
359 n, 361 b, 361 e, 376 l, 376 m,
376 u, 382/2, 382 d, 382 o, 383/14,
383/16, 383/5, 383 v, 383 y, 384 i,
384 k, 384 o, 384 z, 582/1, 626, 632,
633, 638, 648, 664, 680, 688, 700,
701, 703, 705, 707, 708/1, 709, 721,
723, 724, 787, 81, 816/3, 83, 84, 85,
851/4, 89/2, 89/4, 925, 1/1, 1/2, 12,
15, 17, 171 a, 171 b, 173/15, 173 a,
174 b, 175 d, 175 e, 176 b, 178 c, 18 a,
180/3, 180 e, 180 h, 180 k, 180 n,
181, 181 c, 183 a, 184, 184 a, 184 d,
185 a, 185 e,185 f, 185 h, 185 i, 190 a,
190 i, 194 b, 194 c, 195 b, 195 c, 196 d,
196 e, 198, 2, 201, 205, 206, 208/1,
209/2, 210 a, 214 b, 215 b, 215 c,
215 g, 215 r, 216/2,216 g, 216 l, 216 m,
216 o, 216 w, 217/4, 217 b, 217 e,
217 i, 217 v, 218 i, 218 o, 226, 227 e,
230 k, 230 m, 232, 233 b, 234/5, 234/6,
234 g, 234 u, 235/9, 235 b, 235 e,
235 g, 241 g, 241 h, 241 k, 241 l, 241 n,
248 i, 248 l, 25,1 c, 251 n, 254 c, 254 f,
254 m, 255 b, 255 f, 255 h, 259 l, 262 a,
262 b, 262 d, 262 k, 262 m, 263 d,

263 o, 265, 265 e, 266 c, 267/1, 267 o,
267 r, 267 t, 270 c, 270 o, 271/8, 271 i,
272, 274 b, 275 e, 275 g, 275 t, 294 c,
295 d, 296/7, 296 c, 296 d, 296 w,
297 m, 298 h, 298 k, 299/4, 307 f,
307 g, 307 h, 312/1, 312/12, 312/15,
312/18, 312/26, 312/37, 312/45, 312/6,
312 m, 315 d, 486 f, 489, 490/2, 496/3,
496 b, 498/14, 508 e, 508 v, 508 y,
510, 511 a, 512/12, 512 g, 512 h,
512 o, 517, 519, 529, 530, 532 l, 534,
54, 541, 554, 558, 593 a, 594, 596,
643, 669, 67/1, 67/2, 68/1, 848, 9/1
Lausa Lausa Lausa Lausa Lausa 172 d, 173 w, 192 y, 196 i,
651, 652, 680
LeuteritzLeuteritzLeuteritzLeuteritzLeuteritz 25
LockwitzLockwitzLockwitzLockwitzLockwitz 105, 121, 14, 149/2, 15,
209/1, 212/3, 238, 238 b, 243/4, 317 c,
38, 39 a, 420, 456 c, 545/3, 559, 60,
61/1, 726, 94/1, 97 b, 97 c, 97 e
MerbitzMerbitzMerbitzMerbitzMerbitz 127/5, 6/9
MeußlitzMeußlitzMeußlitzMeußlitzMeußlitz 108 a, 111, 13/3, 14 a, 140,
149, 15/2, 154, 158
MobschatzMobschatzMobschatzMobschatzMobschatz 158/2, 304, 333/1, 347,
365/2, 67, 67 a
NickernNickernNickernNickernNickern 13, 245/7, 25, 251, 38, 4/4,
408/4, 57, 57 a, 71/81, 71 a
NiedergohlisNiedergohlisNiedergohlisNiedergohlisNiedergohlis 13 a, 258/1, 271, 295/3,

312/1, 313/1, 313 a, 313 b, 332, 4, 5,
6, 68, 69/2, 7, 70/2, 71, 8, 9
NiedersedlitzNiedersedlitzNiedersedlitzNiedersedlitzNiedersedlitz 173, 173 c, 103, 142 q,
85 q
NiederwarthaNiederwarthaNiederwarthaNiederwarthaNiederwartha 14/1, 15, 15 a, 16/1,
169/6, 25/1, 36/15, 39 i, 46 b, 54 i, 94
ObergohlisObergohlisObergohlisObergohlisObergohlis 102 f, 103, 111/2, 129 a,
132 l, 156/14, 7, 77 i, 79/19, 83/9,
88/6
OberpoyritzOberpoyritzOberpoyritzOberpoyritzOberpoyritz 117/2, 117/3, 197, 206/2,
231
OberwarthaOberwarthaOberwarthaOberwarthaOberwartha 108 d, 126 e, 128/1, 142 a,
143 a, 15/1, 201/2, 201/3, 4/1, 47 c,
73/1, 73/3
PennrichPennrichPennrichPennrichPennrich 42 b
PillnitzPillnitzPillnitzPillnitzPillnitz 202/1, 218, 246/1, 321/1, 343,
350/5, 367/1, 367/2, 380, 438, 84, 85
RennersdorfRennersdorfRennersdorfRennersdorfRennersdorf  38/3
RoitzschRoitzschRoitzschRoitzschRoitzsch 1/2, 4/3
Söbrigen Söbrigen Söbrigen Söbrigen Söbrigen 16, 23, 30/1, 61, 62, 73,
89/2
SporbitzSporbitzSporbitzSporbitzSporbitz 113 b, 15 b, 19 a, 24, 31 a,
66 w, 67/16, 67/19, 67/8, 75 i
Steinbach Steinbach Steinbach Steinbach Steinbach 1/1, 1/2, 11/4, 20/12, 37/6
StetzschStetzschStetzschStetzschStetzsch 116 a, 134 l, 137/6, 148, 154/2,
154 f, 154 k, 333
StriesenStriesenStriesenStriesenStriesen 125 d, 137/1, 137/4, 140 a,
141 b, 147/4, 148 t, 148 v, 163/8,
167 w, 168 e, 178 a, 181 b, 181 i, 181 k,
182/4, 182/6, 183 d, 184/2, 192 c,
197, 20, 209, 209 s, 210 a, 220 e,
225 t, 285 k, 287/1, 287 b, 30, 303/3,
320/1, 33/1, 33/2, 340/14, 344 a, 351/2,
373 p, 374 v, 378/2, 391 a, 394, 445 k,
460/4, 460 k, 462 l, 462 q, 464 f, 464 g,
469 f, 472 h, 481/2, 481/3, 482/1,
489/2, 494/2, 500 b, 861/1
UnkersdorfUnkersdorfUnkersdorfUnkersdorfUnkersdorf 120, 13/2, 13/3, 23, 27/12,
27/3, 27/9, 40/1, 42/2, 48/3, 69/2,
70/2
Weißer HirschWeißer HirschWeißer HirschWeißer HirschWeißer Hirsch 35/2, 72, 73
Zöllmen Zöllmen Zöllmen Zöllmen Zöllmen 11 a, 13, 52/2, 65 d, 7/20, 7/7
ZschierenZschierenZschierenZschierenZschieren 10, 15, 17/5, 246, 100, 261 a,
261 e, 272/2, 277/2, 45/1, 63, 82 c
Die Ergebnisse liegen ab 19. Mai 200519. Mai 200519. Mai 200519. Mai 200519. Mai 2005
bis zum 18. Juni 2005 im Geschäfts-bis zum 18. Juni 2005 im Geschäfts-bis zum 18. Juni 2005 im Geschäfts-bis zum 18. Juni 2005 im Geschäfts-bis zum 18. Juni 2005 im Geschäfts-
zimmer Hamburger Straße 19, Zim-zimmer Hamburger Straße 19, Zim-zimmer Hamburger Straße 19, Zim-zimmer Hamburger Straße 19, Zim-zimmer Hamburger Straße 19, Zim-
mer 0050 in der Zeit Montag undmer 0050 in der Zeit Montag undmer 0050 in der Zeit Montag undmer 0050 in der Zeit Montag undmer 0050 in der Zeit Montag und
Freitag von 9 bis 12 Uhr und Diens-Freitag von 9 bis 12 Uhr und Diens-Freitag von 9 bis 12 Uhr und Diens-Freitag von 9 bis 12 Uhr und Diens-Freitag von 9 bis 12 Uhr und Diens-
tag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhrtag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhrtag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhrtag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhrtag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr
zur Einsichtnahme bereit.
Gemäß § 9 DVOSächsVermG gelten die
Änderungen des Gebäudebestandes ab
19. Juni 200519. Juni 200519. Juni 200519. Juni 200519. Juni 2005 als bekannt gegeben.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter
Telefon 4 88 41 16 oder der E-Mail-Adres-
se Vermessungsamt-L@dresden.de zur
Verfügung.

Dresden, 25. April 2005

KrügerKrügerKrügerKrügerKrüger
AmtsleiterAmtsleiterAmtsleiterAmtsleiterAmtsleiter

Anzeige

Anzeigen
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Amtliche Bekanntmachung

Satzung der Landeshauptstadt Dresden zur Änderung der Sanierungssatzung
„Dresden S 3; Dresden-Hechtviertel“ vom 30. April 1993 infolge
der Gebietserweiterung zum Sanierungsgebiet „Dresden S-03.1,
Dresden-Hechtviertel“
Aufgrund des § 142 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. August 1997
(BGBl. I S. 2141, ber. in BGBl. 1998 I
S. 137), zuletzt geändert am 24. Juni
2004 (BGBl. I S. 1359), sowie auf Grund-
lage des § 4 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. März
2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. Sächs-
GVBl. 2003 S. 159) hat der Stadtrat
der Landeshauptstadt Dresden in sei-
ner Sitzung am 17. März 2005 (Be-
schluss-Nr. V0384-SR10-05) folgende
Änderungssatzung beschlossen.

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Erweiterung des SanierungsgebieErweiterung des SanierungsgebieErweiterung des SanierungsgebieErweiterung des SanierungsgebieErweiterung des Sanierungsgebie-----
testestestestes
Das in § 1 der Sanierungssatzung
„Dresden S 3, Dresden-Hechtviertel“
vom 10. September 1992 (Dresdner
Amtsblatt vom 6. Mai 1993) in seiner
flächenmäßigen Ausdehnung festge-
legte Sanierungsgebiet wird erweitert
um die Fläche der Flurstücksnummern
1590 c, 1590/2 und 2539/1 der Ge-
markung Dresden-Neustadt (Platz und
Straßenraum des Bischofsplatzes) zum
Sanierungsgebiet „Dresden S-03.1,
Dresden-Hechtviertel“.
Der Geltungsbereich der Sanierungs-
satzung „Dresden S-03.1, Dresden-
Hechtviertel“ ist im Plan zum räumli-
chen Geltungsbereich im Maßstab
1:1000 zeichnerisch dargestellt; maß-
gebend ist die zeichnerische Darstel-
lung.
Der Plan zum räumlichen Geltungs-
bereich im Maßstab 1:1000 ist Bestand-
teil der Satzung.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
In-Kraft-TIn-Kraft-TIn-Kraft-TIn-Kraft-TIn-Kraft-Tretenretenretenretenreten
Die Änderungssatzung tritt am Tage
nach ihrer Bekanntmachung im Dresd-
ner Amtsblatt in Kraft.

BekanntmachungsvermerkBekanntmachungsvermerkBekanntmachungsvermerkBekanntmachungsvermerkBekanntmachungsvermerk
Die am 17. März 2005 beschlossene
und am 1. April 2005 (in allen Teilen)
ausgefertigte Satzung wird hiermit be-
kannt gemacht.
Neben dem hier bekannt gemachten
Satzungstext wird der Plan zum räum-
lichen Geltungsbereich im Maßstab

1:1000 als Bestandteil der Satzung
durch Niederlegung in der Stadtver-
waltung der Landeshauptstadt Dres-
den, Stadtplanungsamt, Hamburger
Straße 19, 01067 Dresden, Erdge-
schoss, Zimmer 0019, bekannt ge-
macht.
Die Satzung (Satzungstext und Plan
zum räumlichen Geltungsbereich) kann
dort während der Sprechzeiten durch

jedermann kostenlos eingesehen wer-
den.
Der Geltungsbereich der Sanierungs-
satzung S-03.1 ist in einer verkleiner-
ten Fassung der Anlage zur Satzung
im Übersichtsplan nachstehend nach-
richtlich wiedergegeben.
Maßgebend ist die zeichnerische Dar-
stellung des Geltungsbereiches im Plan
zum räumlichen Geltungsbereich im

Maßstab 1 : 1000 als Bestandteil der
Satzung.
Eine Verletzung der in § 214 Absatz 1
Satz 1 Nrn. 1, 2 und 3; Absatz 2 und
Absatz 3 Satz 2 BauGB bezeichneten
Vorschriften wird unbeachtlich, wenn
sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit
dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Landeshauptstadt Dres-
den unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.

Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Absatz 4 Satz 4
SächsGemOSächsGemOSächsGemOSächsGemOSächsGemO
Sollte diese Satzung unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sein, gilt sie ein
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekom-
men.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO
wegen Gesetzeswidrigkeit widerspro-
chen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 benannten
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
der Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.
Ist eine Verletzung nach vorstehender
Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Jahresfrist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.
Auf die Vorschriften der §§ 152 bis
156 a BauGB (besondere sanierungs-
rechtliche Vorschriften) wird hingewie-
sen.

Dresden, 27. April 2005

RoßbergRoßbergRoßbergRoßbergRoßberg
OberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeisterOberbürgermeister

Anzeige
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a. Landeshauptstadt Dresden
Geschäftsbereich Allgemeine Verwal-
tung
Schulverwaltungsamt
Postfach 120020, 01001 Dresden

b. Freihändige Vergabe mit öffentlichem
Teilnahmewettbewerb, nicht VOL-ge-
bunden (Nr. 40.1/03/2005/Sp)

c.c.c.c.c. Art und Umfang der LeistungArt und Umfang der LeistungArt und Umfang der LeistungArt und Umfang der LeistungArt und Umfang der Leistung
Imbissversorgung für die Schüler undImbissversorgung für die Schüler undImbissversorgung für die Schüler undImbissversorgung für die Schüler undImbissversorgung für die Schüler und
Lehrer des Pestalozzi-GymnasiumsLehrer des Pestalozzi-GymnasiumsLehrer des Pestalozzi-GymnasiumsLehrer des Pestalozzi-GymnasiumsLehrer des Pestalozzi-Gymnasiums

d. Leistungsort:
Landeshauptstadt Dresden
Pestalozzi-Gymnasium, Pestalozziplatz
22, 01127 Dresden
Ausführungsfrist: 1. August 2005–Ausführungsfrist: 1. August 2005–Ausführungsfrist: 1. August 2005–Ausführungsfrist: 1. August 2005–Ausführungsfrist: 1. August 2005–
31. Juli 2007,31. Juli 2007,31. Juli 2007,31. Juli 2007,31. Juli 2007, mit Verlängerungsmög-
lichkeit

e.e.e.e.e. TTTTTeilnahmemeldungen:eilnahmemeldungen:eilnahmemeldungen:eilnahmemeldungen:eilnahmemeldungen:
Die Teilnahmemeldungen sind     spä-
testens bis zum 25. Mai 2005 25. Mai 2005 25. Mai 2005 25. Mai 2005 25. Mai 2005 schrift-
lich unter Angabe der Ausschreibungs-
Nr.: 40.1/03/2005/Sp bei dem nach-
stehenden Amt abzugeben:

   Schulverwaltungsamt, Abt. Schul-
organisation, Poststelle, Fiedlerstr. 30,
01307 Dresden, oder Postversand an:
Landeshauptstadt Dresden, Schul-
verwaltungsamt, Postfach 12 00 20,
01001 Dresden.
Der Teilnahmemeldung ist ein frankier-
ter Umschlag (A4) beizufügen. Gleich-
zeitig ist der Nachweis der Leistungs-
fähigkeit und Fachkunde einzureichen,
wenn der Nachweis nicht bereits im
Schulverwaltungsamt vorliegt.

f.f.f.f.f. Aufforderung zur Angebotsabgabe:Aufforderung zur Angebotsabgabe:Aufforderung zur Angebotsabgabe:Aufforderung zur Angebotsabgabe:Aufforderung zur Angebotsabgabe:
bis 30. Mai 2005bis 30. Mai 2005bis 30. Mai 2005bis 30. Mai 2005bis 30. Mai 2005
Die Angebote sind freibleibend. Ein An-
spruch auf Vertragsabschluss entsteht
mit dieser Veröffentlichung nicht. An-
gebote, auf die bis zur Zuschlagsfrist
kein Zuschlag erteilt wurde, sind nicht
berücksichtigt.

g. Abgabe der Angebote: bis 15. Junig. Abgabe der Angebote: bis 15. Junig. Abgabe der Angebote: bis 15. Junig. Abgabe der Angebote: bis 15. Junig. Abgabe der Angebote: bis 15. Juni
20052005200520052005
Postversand an Landeshauptstadt Dres-
den, Schulverwaltungsamt, Postfach
120020, 01001 Dresden; persönliche
Abgabe an das Schulverwaltungsamt,

Poststelle, Fiedlerstraße 30, 01307
Dresden; der Umschlag ist mit dem
Vermerk “Ausschreibung Imbiss Nr.
40.1/03/2005/Sp“ zu kennzeichnen.

h.h.h.h.h. Zuschlags- und Bindefrist:Zuschlags- und Bindefrist:Zuschlags- und Bindefrist:Zuschlags- und Bindefrist:Zuschlags- und Bindefrist:
Die Zuschlags- und Bindefrist     endet am am am am am
08. Juli 200508. Juli 200508. Juli 200508. Juli 200508. Juli 2005. Bis zum Ablauf der Zu-
schlagsfrist ist der Bieter an sein An-
gebot gebunden.

i. Auskünfte zur Ausschreibung erteilt:::::
Landeshauptstadt Dresden, Schulver-
waltungsamt, Fiedlerstraße 30, Frau
Häber, Telefon:  (0351) 4889223,   Fax:
(0351) 4889213

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stel-
le: Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Finanzen und Liegen-
schaften, Zentrales Vergabebüro, SG
VOL-Vergaben, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4883694, Fax:
4883693, E-Mail :  vergabebuero-
vol@dresden.de;
Den Zuschlag erteilende Stelle: Lan-
deshauptstadt Dresden, Schulver-
waltungsamt, Fiedlerstr. 30, 01307 Dres-
den, PF: 120020, PLZ: 01001, Tel.:
(0351) 4889221/9224, Fax: 4889213,
E-Mail :  MHorntr ich@dresden.de;
EBarthel@dresden.de;
Stelle, bei der die Angebote einzurei-
chen sind: Landeshauptstadt Dresden,
Geschäftsbereich Finanzen und Liegen-
schaften, Zentrales Vergabebüro, SG
VOL-Vergaben, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4883694, Fax:
4883693, E-Mail: vergabebüro-vol-
@dres den.de;
Nachprüfstelle: Regierungspräsidium
Dresden, Ref. 33/34 - Gewerberecht,
Preisprüfung, VOL, VOB, Stauffenberg-
allee 2, 01099 Dresden, Tel.: (0351)
8253412/13

b)b)b)b)b) Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c) Ausführungsort: 01328 Dresden; Art und
Umfang der Leistung:
VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr. :. :. :. :. : 02.2/039/05; 02.2/039/05; 02.2/039/05; 02.2/039/05; 02.2/039/05;

Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung
für die kommunalen Schulen der
Landeshauptstadt Dresden;
Los 1: Los 1: Los 1: Los 1: Los 1: Grundschule Schönfeld, Bors-
bergstraße 12 a, 01328 Dresden;
Los 2: Los 2: Los 2: Los 2: Los 2: AST der BSZ für Gesundheit
und Soziales, Andreas-Schubert-Stra-
ße 41, 01069 Dresden;
Vertragsverlängerungsmöglichkeit bis
31.07.2009; Zuschlagskriterien: Preis

d) Auftei lung in mehrere Lose: ja;
Einreichung der Angebote möglich für:
alle Lose;
Vergabe der Lose an verschiedene Bie-
ter: ja; zusätzliche Angaben: Das An-
gebot kann für ein Los bzw. für alle
Lose eingereicht werden.

e)e)e)e)e) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-
t r ag :  02 .2 /039 /05 :  Beg inn :t r ag :  02 .2 /039 /05 :  Beg inn :t r ag :  02 .2 /039 /05 :  Beg inn :t r ag :  02 .2 /039 /05 :  Beg inn :t r ag :  02 .2 /039 /05 :  Beg inn :
01.08.2005, Ende: 31.07.200701.08.2005, Ende: 31.07.200701.08.2005, Ende: 31.07.200701.08.2005, Ende: 31.07.200701.08.2005, Ende: 31.07.2007

f) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich:
Saxoprint GmbH, Dresden, PF: 120965,
PLZ: 01010, Tel.: (0351) 2044370, Fax:
2044366, E-Mail: info@saxoprint.de;
Anforderung der Verdingungsunter-
lagen: Bis: 23.05.2005;
LV nur einsehbar unter www.ausschrei-
bungs-abc.de

g) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegenschaften,
Zentrales Vergabebüro, SG VOL-Verga-
ben, Hamburger Straße 19, 01067 Dres-
den, PF: 120020, PLZ: 01001, Tel.:
(0351) 4883694, Fax: 4883693, E-Mail:
Vergabebuero-vol@dresden.de;
digital einsehbar: ja, Internetabrufbar
unter: www.ausschreibungen-in-
sachsen.de

h) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 02.2/039/05: 4,85 EUR;
Zahlungsweise: Verrechnungsscheck;
Zahlungseinzelheiten: Zahlungseinheit:
Bankeinzug;
Mit der schriftlichen Abforderung wird
der Firma Saxoprint GmbH eine einma-
lige Bankeinzugsermächtigung in Höhe
des Kostenbeitrages gewährt. Die
Verdingungsunterlagen werden nur ver-
sandt, wenn folgende Angaben voll-

ständig vorliegen: Kontoinhaber; Kon-
tonummer; Bankleitzahl; Ort, Datum
und Unterschrift des Zahlungspflich-
tigen;
Liegt der Zahlungsnachweis bis spä-
testens 2 Werktage nach Ablauf der
Anforderungsfrist (s. Punkt f) nicht der
Saxoprint GmbH vor, erfolgt ebenfalls
keine Berücksichtigung bei der Versen-
dung der Ausschreibungsunterlagen.
Eine Erstattung der Kosten erfolgt nicht.
Lieferform: Papier;
Internet: www.ausschreibungen-in-
sachsen.de

i)i )i )i )i ) 06.06.2005, 14.00 Uhr06.06.2005, 14.00 Uhr06.06.2005, 14.00 Uhr06.06.2005, 14.00 Uhr06.06.2005, 14.00 Uhr
l) siehe Verdingungsunterlagen
m) Eigenerklärung, aus der hervorgeht,

dass der Unternehmer seine gesetzli-
chen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Abgaben sowie Sozial-
beiträgen gemäß gemeinsamer Be-
kanntmachung der Sächsischen
Staatsministerien für Wirtschaft und
Arbeit sowie Finanzen vom 24.06.2003
bzw. für ausländische Unternehmen
eine Bescheinigung der zuständigen
Stelle des Ursprungs- oder Herkunfts-
landes des Unternehmens, aus der
hervorgeht, dass das Unternehmen
die Zahlung von Steuern und Abga-
ben sowie Sozialbeiträgen nach den
Rechtsvorschriften des Landes erfüllt
hat.
- Gewerbegenehmigung;
- Nachweis über die Eintragung in das
Berufs- oder Handelsregister nach
Maßgabe der Rechtsvorschriften des
Ursprungs- oder Herkunftslandes des
Unternehmens;
- Nachweis der Eintragung in die Hand-
werksrolle (bei Handwerksbetrieben)
oder gleichwertig;
- Nachweis einer entsprechenden Be-
triebs- bzw. Berufshaftpflichtversi-
cherungsdeckung;
- Angaben über den Umsatz des Unter-
nehmens in den letzten drei abgeschlos-
senen Geschäftsjahren, soweit er Leis-
tungen betrifft, die mit der zu verge-
benden Leistung vergleichbar sind,

Ausschreibungen für Leistungen

AnzeigeAnzeige
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unter Einschluss des Anteils bei ge-
meinsam mit anderen Unternehmern
ausgeführten Aufträgen;
- Referenzen, Angaben über die Aus-
führung von Leistungen in den letzten
drei abgeschlossenen Geschäftsjahren,
die mit der zu vergebenden Leistung
vergleichbar sind (Auftraggeber, An-
sprechpartner);
- Angaben über das dem Unternehmer
für die Ausführung der zu vergebenden
Leistung zur Verfügung stehende Per-
sonal und Ausrüstung;
- Für entsprechende Einzelnachweise
kann durch den Bieter/Teilnehmer auch
eine gültige Bescheinigung des ULV der
Auftragsberatungsstelle Sachsen e. V.
(Abst Sachsen) übergeben werden.

n)n)n)n)n) 13.07.200513.07.200513.07.200513.07.200513.07.2005
o) Der Bewerber unterliegt mit der Abga-

be seines Angebots auch den Bestim-
mungen über nicht berücksichtigte
Angebote (§ 27).

a) Zur Angebotsabgabe auffordernde Stel-
le: Landeshauptstadt Dresden, Ge-
schäftsbereich Finanzen und Liegen-
schaften, Zentrales Vergabebüro, SG
VOL-Vergaben, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4883692, Fax:
4883693, E-Mail :  vergabebuero-
vol@dresden.de;
Den Zuschlag erteilende Stelle: Lan-
deshauptstadt Dresden, Dresdner
Kreuzchor, Eisenacher Straße 21, 01277
Dresden, PF: 120020, PLZ: 01001, Tel.:
(0351) 3153560, Fax: 3153561, E-Mail:
sandra.gaertner@kreuzchor.de;
Stelle, bei der die Angebote einzurei-
chen sind: Landeshauptstadt Dresden,
Geschäftsbereich Finanzen und Liegen-
schaften, Zentrales Vergabebüro, SG
VOL-Vergaben, Hamburger Straße 19,
01067 Dresden, PF: 120020, PLZ:
01001, Tel.: (0351) 4883692, Fax:
4883693, E-Mail: vergabebüro-vol@-
dresden.de;
Nachprüfstelle: Regierungspräsidium
Dresden, Ref. 33/34 - Gewerberecht,
Preisprüfung, VOL, VOB, Stauffenberg-
allee 2, 01099 Dresden, Tel.: (0351)
825-3412/13

b)b)b)b)b) Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-Leistungen - Öffentliche Ausschrei-
bungbungbungbungbung

c) Ausführungsort: Landeshauptstadt
Dresden, Dresdner Kreuzchor, Eise-
nacher Straße 21, 01277 Dresden;
Sonstige Angaben: Schneiderei; Art und
Umfang der Leistung:
VVVVVergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nrergabe-Nr. :. :. :. :. : 02.2/042/05; 02.2/042/05; 02.2/042/05; 02.2/042/05; 02.2/042/05;
Lieferung von Konzertanzügen für den
Dresdner Kreuzchor der Landeshaupt-
stadt; Dresden;
Anlieferung: 05.09.2005; Übergabe/Ab-
nahme: 07.09.2005; Zuschlagskriterien:
Preis, Stoffqualität, Funktionalität, De-
sign

d) Aufteilung in mehrere Lose: nein; Ver-
gabe der Lose an verschiedene Bieter:
nein

e)e)e)e)e) Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-Ausführungsfrist für den Gesamtauf-
trag: /02.2/042/05: Beginn: siehetrag: /02.2/042/05: Beginn: siehetrag: /02.2/042/05: Beginn: siehetrag: /02.2/042/05: Beginn: siehetrag: /02.2/042/05: Beginn: siehe
Pkt. c.), Ende: siehe Pkt. c.)Pkt. c.), Ende: siehe Pkt. c.)Pkt. c.), Ende: siehe Pkt. c.)Pkt. c.), Ende: siehe Pkt. c.)Pkt. c.), Ende: siehe Pkt. c.)

f) Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Saxoprint GmbH,
Dresden, PF: 12 09 65, PLZ: 01010,
Tel.: (0351) 2044370, Fax: 2044366,
E-Mail: info@saxoprint.de;
Anforderung der Verdingungsunter-
lagen: Bis: 26.05.2005; LV nur einsehbar
unter www.ausschreibungs-abc.de

g) Landeshauptstadt Dresden, Geschäfts-
bereich Finanzen und Liegenschaften,
Zentrales Vergabebüro, SG VOL-Verga-
ben, Hamburger Straße 19, 01067 Dres-
den, PF: 120020, PLZ: 01001, Tel.:
(0351) 4883692, Fax: 4883693, E-Mail:
vergabebuero-vol@dresden.de Digital
einsehbar: ja, Internetabrufbar unter:
www.ausschreibungen-in-sachsen.de

h) Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: /02.2/042/05: 4,01 EUR; Zah-
lungsweise: Verrechnungsscheck;
Zahlungseinzelheiten: oder Zahlungs-
einheit: Bankeinzug; Mit der schriftli-
chen Abforderung wird der Firma
Saxoprint GmbH eine einmalige Bank-
einzugsermächtigung in Höhe des
Kostenbeitrages gewährt.
Die Verdingungsunterlagen werden nur
versandt, wenn folgende Angaben voll-
ständig vorliegen: - Kontoinhaber; -
Konto; - Bankleitzahl; - Ort, Datum und
Unterschrift des Zahlungspflichtigen;
Liegt der Zahlungsnachweis bis spä-

Anzeige

testens 2 Werktage nach Ablauf der
Anforderungsfrist (s. Punkt f) nicht der
Saxoprint GmbH Vor, erfolgt ebenfalls
keine Berücksichtigung bei der Versen-
dung der Ausschreibungsunterlagen.
Eine Erstattung der Kosten erfolgt nicht.
Lieferform: Papier;
Internet: www.ausschreibungen-in-
sachsen.de

i)i )i )i )i ) 13.06.2005, 14.00 Uhr13.06.2005, 14.00 Uhr13.06.2005, 14.00 Uhr13.06.2005, 14.00 Uhr13.06.2005, 14.00 Uhr
k) entfällt
l) siehe Verdingungsunterlagen
m) Eigenerklärung, aus der hervorgeht,

dass der Unternehmer seine gesetzli-
chen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Abgaben sowie Sozial-
beiträgen gemäß gemeinsamer Be-
kanntmachung der Sächsischen
Staatsministerien für Wirtschaft und
Arbeit sowie Finanzen vom 24.06.2003
bzw. für ausländische Unternehmen
eine Bescheinigung der zuständigen
Stelle des Ursprungs- oder Herkunfts-
landes des Unternehmens, aus der her-
vorgeht, dass das Unternehmen die
Zahlung von Steuern und Abgaben so-
wie Sozialbeiträgen nach den Rechts-
vorschriften des Landes erfüllt hat.
- Gewerbegenehmigung
- Nachweis einer entsprechenden Be-
triebs- bzw. Berufshaftpflichtversi-
cherungsdeckung
- Nachweis der Berufsgenossenschaft
- Referenzen, Angaben über die Aus-
führung von Leistungen in den letzten
drei abgeschlossenen Geschäftsjahren,
die mit der zu vergebenden Leistung
vergleichbar sind (Auftraggeber,
Ansprechpartner)
- Angaben über das dem Unternehmer
für die Ausführung der zu vergebenden
Leistung zur Verfügung stehende Per-
sonal und Ausrüstung
- Für entsprechende Einzelnachweise
kann durch den Bieter/Teilnehmer auch
eine gültige Bescheinigung des ULV der
Auftragsberatungsstelle Sachsen e.V.
(Abst Sachsen) übergeben werden.

n) 15.07.2005
o) Der Bewerber unterliegt mit der Abga-

be seines Angebots auch den Bestim-
mungen über nicht berücksichtigte
Angebote (§ 27)
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Computer

Bildung

Automarkt

Anwälte

Ankauf

Ankauf- und Verkauf Dienstleistung

Depotverwaltung

Anlegergemeinschaft

Kleinanzeigenmarkt

  

  

    

    

Oldtimer-Fan sucht alte MotorräderOldtimer-Fan sucht alte MotorräderOldtimer-Fan sucht alte MotorräderOldtimer-Fan sucht alte MotorräderOldtimer-Fan sucht alte Motorräder
und Teile vor 1975, Literatur (Hefte, Betriebs-
anleitungen, Ersatzteillisten) über Kfz und Mo-
torsport vor 1970, bitte alles anbieten. Tel.:
03586/364731

  

  

      

  

Dresdner SommerakademieDresdner SommerakademieDresdner SommerakademieDresdner SommerakademieDresdner Sommerakademie
für bildende Kunst 25.7.-5.8.05, Malerei,
Malerei/Textil (neu), Lochkamera, Film, Sieb-
druck, Bronze, Steinbild, zeitgen. Skulptur
u.a., Info: Tel.: 0351-8660211, galerie@riesa-
efau.de, www.sommerakademie-dresden.de
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Dienstleistung/IT

Gesundheit/Wellness

Geschäftsempfehlungen

Gastronomie/Erlebnisgastronomie

Kleinanzeigenmarkt

Dienstleistung/Bau

CAD-ZEICHENBÜROCAD-ZEICHENBÜROCAD-ZEICHENBÜROCAD-ZEICHENBÜROCAD-ZEICHENBÜRO
Bestand-Aufmaß-Änderung-Grundriß, HLS,
schnell, preiswert, Tel. 0351/8384509.
www.guenther-scheibe.de

Oldtimer-Fan sucht alte MotorräderOldtimer-Fan sucht alte MotorräderOldtimer-Fan sucht alte MotorräderOldtimer-Fan sucht alte MotorräderOldtimer-Fan sucht alte Motorräder
und Teile vor 1975, Literatur (Hefte, Betriebs-
anleitungen, Ersatzteillisten) über Kfz und
Motorsport vor 1970, bitte alles anbieten. Tel.:
03586/364731
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Reisen

Internet

Möbel

Kapitalmarkt

Immobilien

Kleinanzeigenmarkt

Stellenmarkt

Singles – Er sucht Sie

Vermiete möbiliertes BüroVermiete möbiliertes BüroVermiete möbiliertes BüroVermiete möbiliertes BüroVermiete möbiliertes Büro
ca. 10 qm, an der Dohnaer Str. Höhe Leubnitz-
Treff für 50,- EUR im Monat. Info unter P.
Schönherr 0174/6866913

ImmobilienImmobilienImmobilienImmobilienImmobilien
DD-Pieschen, 3-Zi-EG-Wohnung, incl. Kü/Die-
le, Bad in 6 Fam.-haus zu verm. 71 qm Wfl.
KM 375,-, NK 125,- ab sofort v. priv. 0174/
1734703 n. 17.00 Uhr

 

Kinder

KREDITE GÜNSTIGKREDITE GÜNSTIGKREDITE GÜNSTIGKREDITE GÜNSTIGKREDITE GÜNSTIG
Kredite ab 3,39 %, 1.000 - 150.000 EUR,
auch ohne Ehepartner/Bürgen möglich!
Schufa frei bis 6.600 EUR - Ihr Antrag im
Internet: www.barkredit2000.de, Kaiser-Fi-
nanz: Tel. 0351/4701800, Fax 4701801

KindermassaKindermassaKindermassaKindermassaKindermassage-Tge-Tge-Tge-Tge-Termineermineermineermineermine
Ort: Familienoase, Dürerstr. 107, 01307 DD;
Zeit: 1. Termin, 20.00 Uhr, nur für Eltern,
15.30-16.30 Uhr/ 17.15-18.15 Uhr (praktischer
Teil mit Kind zusammen); Datum: 07.06./
14.06./ 21.06./ 28.07.2005; Kosten: 10.00
Euro pro Stunde/ Familie

        

Super-Sonne für KurzentschlosseneSuper-Sonne für KurzentschlosseneSuper-Sonne für KurzentschlosseneSuper-Sonne für KurzentschlosseneSuper-Sonne für Kurzentschlossene
(gültig bis Ende Juni 2005) 25 Euro/App. und
Nacht bei Sonne, Meer, Berge, Entspannung,
Pool im Exotengarten, App. Miranda/
www.apartmentsmiranda.com oder per E-Mail
info@apartmentsmiranda.com

Dresdner 36/ 1,81/ 75 suchtDresdner 36/ 1,81/ 75 suchtDresdner 36/ 1,81/ 75 suchtDresdner 36/ 1,81/ 75 suchtDresdner 36/ 1,81/ 75 sucht
liebe nette Sie für gemeinsame Zukunft. Auch
gern mollig oder vollschlank. Sie sollte von
18-50 Jahren sein. Bitte keine PV.
Chiffre: 0119

Singles

Sie sucht ihn! Er sucht sie!Sie sucht ihn! Er sucht sie!Sie sucht ihn! Er sucht sie!Sie sucht ihn! Er sucht sie!Sie sucht ihn! Er sucht sie!
Werden Sie sich finden? www.single-treff-
dresden.de
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Dresdens wichtige Adressen

Unterricht

Umzug

Tiermarkt

Verkauf

Verschiedenes

Kleinanzeigenmarkt

  

FFFFFAMILIENUNTERNEHMENAMILIENUNTERNEHMENAMILIENUNTERNEHMENAMILIENUNTERNEHMENAMILIENUNTERNEHMEN
sucht freundl. Mitarbeiter(in), anfangs
nebenberufl., später auch hauptberufl. Wir
freuen uns über Ihren Anruf: Fa. Hempel, Tel.
0351/2501192

Frührentner/56Frührentner/56Frührentner/56Frührentner/56Frührentner/56
flex. zuver., Dipl.-Ing. Mb (prom.) su. ab sof.
geringf. bzw. Aushilfstätigkeit. Bitte auch art-
fremd anbieten. 0171/2051225

Suche Suche Suche Suche Suche TTTTTraumjob!raumjob!raumjob!raumjob!raumjob!
Biete ergotherapeutische, kreative, handwerk-
liche Fähigkeiten. spreche fließend russisch,
bin weibl., 29 Jahre jung. Anna Kamphausen,
Tel.: 0351/6586373, 0174/6445404

ExistenzgründungExistenzgründungExistenzgründungExistenzgründungExistenzgründung
Renommiertes Beratungsunternehmen aus
Dresden steht Ihnen bei der Existenzgründung
hilfreich zur Seite - von der Geschäftsidee bis
zur Realisierung – wir begleiten Sie! Informa-
tionen unter 0351/4653-172 oder Internet:
www.fk-personalberatung.de

          

  

    

      

Sie sucht ihn! Er sucht sie!Sie sucht ihn! Er sucht sie!Sie sucht ihn! Er sucht sie!Sie sucht ihn! Er sucht sie!Sie sucht ihn! Er sucht sie!
Werden Sie sich finden? www.single-treff-
dresden.de

Beratung & TherapieBeratung & TherapieBeratung & TherapieBeratung & TherapieBeratung & Therapie
für Familien, Paare und Einzelpersonen, kurz-
fristige Termine sind möglich, weitere Infor-
mationen unter: www.systemische-beratung-
dresden.de oder Tel. 8022308

KinderbetreuungKinderbetreuungKinderbetreuungKinderbetreuungKinderbetreuung
Betreue liebevoll Ihr Baby od. Kleinkind, wäh-
rend Sie Ihrer Arbeit nachgehen, flex. Zeiten,
nach Vereinbarung, in 01219 Dresden, Tel.:
0351/2883435
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